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Diversity: Chancengleichheit und Vielfalt 
 
Europa entwickelt sich zur Wertegemeinschaft. Mit dem Amsterdamer 
Vertrag (1997) erhielt die EU das Recht, Maßnahmen gegen Diskrimi-
nierung zu ergreifen. Die EU hat Richtlinien erlassen, die die 
Mitgliedstaaten umzusetzen haben. Die BRD verabschiedete (2006) das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).  
 
Das AGG verwendet die Begriffe Benachteiligung, unterschiedliche  
Behandlung und positive Maßnahmen. Es verbietet Diskriminierung  
auf Grund von Geschlecht, ethnischer Herkunft/Rasse, Religion,  
Sexualität, Alter und Behinderung.  
 
Leitziel ist die Diskriminierungsfreiheit, die Chancengleichheit in  
Vielfalt und Teilhabe auf allen Ebenen in Staat und Gesellschaft  
gewährleistet. 
Nun gilt es, das Leitziel „Diskriminierungsfreiheit“ in Kirche und 
Gesellschaft umzusetzen und dafür einzustehen.  
 
Die Tagung „Diversity: Chancengleichheit und Vielfalt“ bot eine um-
fassende Einführung in den Menschenrechts- und Minderheitenschutz. 
Dabei wurden vier Diskriminierungsmerkmale (Geschlecht, ethnische 
Herkunft/Rasse, Religion, Sexualität) untersucht und geprüft. 
Wie muss eine effektive Vernetzung von MultiplikatorInnen, Betroffenen 
und ExpertInnen aussehen? Welche Möglichkeiten zur Weiterarbeit bieten 
sich an? 
 
 
Prof. Dr. Beate Aschenbrenner-Wellmann 
Dr. Manfred Budzinski  
Volker Kaufmann                
Ursula Kress 
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© Isabel Teller    Gleich I Behandlungsbüro I Büro    GBB Aachen

Das Allgemeine

Gleichbehandlungsgesetz

- AGG -

 
 
 

Übersicht

�� Abschnitt 1:Abschnitt 1: Allgemeiner Teil ( Allgemeiner Teil ( §§§§1 1 -- 5 )5 )

�� Abschnitt 2:Abschnitt 2: Schutz der BeschSchutz der Beschääftigten ( ftigten ( §§§§ 6 6 –– 18 )18 )

�� Abschnitt 3:Abschnitt 3: Schutz vor Benachteiligung im Schutz vor Benachteiligung im 
Zivilrechtsverkehr ( Zivilrechtsverkehr ( §§§§ 19 19 –– 21 )21 )

�� Abschnitt 4:Abschnitt 4: Rechtsschutz ( Rechtsschutz ( §§§§ 22, 23 )22, 23 )

�� Abschnitt 5:Abschnitt 5: Sonderregelungen fSonderregelungen füür r ööffentlichffentlich--
rechtliche Dienstverhrechtliche Dienstverhäältnisse ( ltnisse ( §§ 24 )24 )

�� Abschnitt 6:Abschnitt 6: Antidiskriminierungsstelle ( Antidiskriminierungsstelle ( §§§§ 25 25 –– 30 )30 )

�� Abschnitt 7:Abschnitt 7: Schlussvorschriften ( Schlussvorschriften ( §§§§ 31 31 –– 33 )33 )
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Abschnitt 1: Allgemeiner Teil

�� GeschGeschüützte Merkmaletzte Merkmale

�� AnwendungsbereichAnwendungsbereich

�� Formen der BenachteiligungFormen der Benachteiligung

 
 
 

Geschützte Merkmale

�� RasseRasse

�� ethnische Herkunftethnische Herkunft

�� GeschlechtGeschlecht

�� ReligionReligion

�� WeltanschauungWeltanschauung

�� BehinderungBehinderung

�� AlterAlter

�� Sexuelle IdentitSexuelle Identitäätt
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Der sachliche Anwendungsbereich

�� BeschBeschääftigung und Beruf ftigung und Beruf 

�� Sozialschutz, soziale Sicherheit, Sozialschutz, soziale Sicherheit, 
GesundheitsdiensteGesundheitsdienste

�� Soziale VergSoziale Vergüünstigungennstigungen

�� BildungBildung

�� Zugang zu und Versorgung mit GZugang zu und Versorgung mit Güütern und tern und 
Dienstleistungen, die der Dienstleistungen, die der ÖÖffentlichkeit zur ffentlichkeit zur 
VerfVerfüügung stehengung stehen

�� Problem! KProblem! Küündigungenndigungen

 
 
 

Formen der Benachteiligung

�� Unmittelbare BenachteiligungUnmittelbare Benachteiligung

�� mittelbare Benachteiligungmittelbare Benachteiligung

�� BelBeläästigung stigung 

�� Sexuelle BelSexuelle Beläästigungstigung

�� Anweisung zur BenachteiligungAnweisung zur Benachteiligung
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Positive Maßnahmen - § 5 AGG

�� Gezielte Maßnahmen zur Förderung bisher Gezielte Maßnahmen zur Förderung bisher 
benachteiligter Gruppenbenachteiligter Gruppen

�� Geeignet und angemessenGeeignet und angemessen

�� Abwägung mit Rechtspositionen der negativ Abwägung mit Rechtspositionen der negativ 
BetroffenenBetroffenen

 
 
 

Abschnitt 2: Schutz der Beschäftigten

�� PersPersöönlicher Anwendungsbereichnlicher Anwendungsbereich

�� Benachteiligungsverbot Benachteiligungsverbot 

�� Ausnahmen vom BenachteiligungsverbotAusnahmen vom Benachteiligungsverbot

�� Pflichten des ArbeitgebersPflichten des Arbeitgebers

�� Rechte der BeschRechte der Beschääftigtenftigten
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Persönlicher Anwendungsbereich

�� ArbeitnehmerInnenArbeitnehmerInnen

�� AuszubildendeAuszubildende

�� SelbstSelbstäändigendige

�� ScheinselbstScheinselbstäändigendige

�� BewerberInnenBewerberInnen

�� AusgeschiedeneAusgeschiedene

 
 
 

Benachteiligungsverbot § 7 AGG

�� Adressaten sind:Adressaten sind:

�� der Arbeitgeberder Arbeitgeber

�� andere Beschäftigteandere Beschäftigte

�� Dritte, insbesondere Kunden des ArbeitgebersDritte, insbesondere Kunden des Arbeitgebers

�� Unwirksamkeit von Unwirksamkeit von 

�� ArbeitsverträgenArbeitsverträgen

�� Betrieblicher Übung, BetriebsvereinbarungenBetrieblicher Übung, Betriebsvereinbarungen

�� TarifverträgenTarifverträgen

�� Kündigungen, Anweisungen, VersetzungenKündigungen, Anweisungen, Versetzungen
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Ausnahmen vom Benachteiligungsverbot:

�� §§ 8 AGG:8 AGG:
Benachteiligung ist mBenachteiligung ist mööglich, wenn ein glich, wenn ein 
Diskriminierungsmerkmal fDiskriminierungsmerkmal füür die Art der r die Art der 
auszuauszuüübenden Tbenden Täätigkeit eine wesentliche und tigkeit eine wesentliche und 
entscheidende berufliche Anforderung darstelltentscheidende berufliche Anforderung darstellt

�� §§ 9 AGG: 9 AGG: 
Schutz des Selbstbestimmungsrechts der Schutz des Selbstbestimmungsrechts der 
ReligionsgemeinschaftenReligionsgemeinschaften

�� §§10 AGG: 10 AGG: 
ZulZuläässige unterschiedliche Behandlung wegen ssige unterschiedliche Behandlung wegen 
des Altersdes Alters

 
 
 

Ausschreibung - § 11 AGG

�� Verbot der benachteiligenden Verbot der benachteiligenden 
Stellenausschreibung in Bezug auf alle Stellenausschreibung in Bezug auf alle 
Merkmale Merkmale 

�� Pflichtverletzung eines Dritten (Stellenvermittler,Pflichtverletzung eines Dritten (Stellenvermittler,

Personalunternehmen) wird dem AG zugerechnetPersonalunternehmen) wird dem AG zugerechnet

�� Indizien für einen Verstoß führen zu Beweislast des Indizien für einen Verstoß führen zu Beweislast des 
ArbeitgebersArbeitgebers
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Pflichten des Arbeitgebers - § 12 AGG:

�� PrPrääventionspflichtenventionspflichten

�� Bekanntmachung Bekanntmachung 
Information und AufklInformation und Aufkläärungrung

�� BetriebsversammlungBetriebsversammlung
�� schriftlichschriftlich

�� vorbeugende Mavorbeugende Maßßnahmennahmen
�� MitarbeiterschulungenMitarbeiterschulungen
�� Berufliche AusBerufliche Aus-- und und 

Fortbildung Fortbildung 
�� BetriebsvereinbarungBetriebsvereinbarung

�� ReaktionspflichtenReaktionspflichten

�� MaMaßßnahmen zur nahmen zur 
Unterbindung von Unterbindung von 
BenachteiligungenBenachteiligungen

�� AbmahnungAbmahnung
�� VersetzungVersetzung
�� KKüündigungndigung

�� Benachteiligung durch DritteBenachteiligung durch Dritte
�� Bekanntmachung der Bekanntmachung der 

Beschwerdestelle Beschwerdestelle 

 
 
 

Rechte der Beschäftigten §§13–16 AGG:

�� Beschwerde im BetriebBeschwerde im Betrieb

�� LeistungsverweigerungsrechtLeistungsverweigerungsrecht

�� EntschEntschäädigung und Schadensersatzdigung und Schadensersatz

�� Kein KontrahierungszwangKein Kontrahierungszwang
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Abschnitt 3: Schutz vor Benachteiligung 
im Zivilrechtsverkehr

�� GeschGeschüützter Personenkreistzter Personenkreis

�� AusnahmenAusnahmen

�� AnsprAnsprüücheche

 
 

Personenkreis

�� Merkmale Rasse und ethnische Herkunft Merkmale Rasse und ethnische Herkunft 
�� Schutz fSchutz füür alle zivilrechtlichen r alle zivilrechtlichen 

SchuldverhSchuldverhäältnisseltnisse

�� Alle anderen MerkmaleAlle anderen Merkmale
�� Schutz nur bei MassengeschSchutz nur bei Massengeschääften und ften und 

privatrechtlichen Versicherungenprivatrechtlichen Versicherungen

�� Problem!Problem! Vermietung von weniger als 50 Vermietung von weniger als 50 
Wohnungen ist kein MassengeschWohnungen ist kein Massengeschääft = Verstoft = Verstoßß
gegen die Richtliniegegen die Richtlinie
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Ausnahmen

Kein Benachteiligungsverbot:
�� Erhalt sozial stabiler und ausgewogener Erhalt sozial stabiler und ausgewogener 

SiedlungsstrukturenSiedlungsstrukturen
�� SchuldverhSchuldverhäältnisse mit besonderem Nltnisse mit besonderem Näähehe-- oder oder 

VertrauensverhVertrauensverhäältnisltnis
�� Problem!Problem! EinschrEinschräänkung nicht richtliniennkung nicht richtlinien--

konformkonform
�� FamilienFamilien-- und erbrechtliche Schuldverhund erbrechtliche Schuldverhäältnisseltnisse

�� Alle anderen AusnahmenAlle anderen Ausnahmen
z.B. Gefahrenabwehr oder Schutz der Intimsphz.B. Gefahrenabwehr oder Schutz der Intimsphääre re 
gelten nicht fgelten nicht füür die Merkmale Rasse und ethnische r die Merkmale Rasse und ethnische 
HerkunftHerkunft

 
 
 

Ansprüche

�� BeseitigungsanspruchBeseitigungsanspruch

�� UnterlassungsanspruchUnterlassungsanspruch

�� materieller und immaterieller materieller und immaterieller 
SchadensersatzanspruchSchadensersatzanspruch

�� Frist:Frist: schriftliche Geltendmachung schriftliche Geltendmachung 
innerhalb von 2 Monateninnerhalb von 2 Monaten
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Abschnitt 4: Rechtsschutz

�� BeweislastaufteilungBeweislastaufteilung

�� AntidiskriminierungsverbAntidiskriminierungsverbäändende

 
 
 

Beweislastaufteilung

�� Der Benachteiligte muss Indizien vortragen, die eine Der Benachteiligte muss Indizien vortragen, die eine 
Benachteiligung vermuten lassenBenachteiligung vermuten lassen

�� Der Benachteiligende trDer Benachteiligende träägt dann die volle Beweislast gt dann die volle Beweislast 
dafdafüür, dass kein Verstor, dass kein Verstoßß gegen das AGG vorliegtgegen das AGG vorliegt

�� Auskunftsanspruch gegenAuskunftsanspruch gegenüüber AG bei mittelbarer ber AG bei mittelbarer 
Diskriminierung?Diskriminierung?
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Antidiskriminierungsverbände

�� Definition von AD Definition von AD –– VerbVerbäändennden

�� nicht gewerbsmnicht gewerbsmäßäßigig

�� nicht nur vornicht nur vorüübergehendbergehend

�� die Satzung nennt die Interessenwahrnehmung fdie Satzung nennt die Interessenwahrnehmung füür r 

den geschden geschüützten Personenkreistzten Personenkreis

�� mindestens 75 Mitglieder oder mindestens 75 Mitglieder oder 

Zusammenschluss aus mindestens sieben VerbZusammenschluss aus mindestens sieben Verbäändennden

�� Beistand Betroffener in Gerichtsverfahren Beistand Betroffener in Gerichtsverfahren 

�� Besorgung von Rechtsangelegenheiten (Beratung, Besorgung von Rechtsangelegenheiten (Beratung, 
auaußßergerichtliche Vertretung)ergerichtliche Vertretung)

 
 

Abschnitt 6: Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes

�� Angesiedelt im Bundesministerium fAngesiedelt im Bundesministerium füür r 
Familie, Senioren, Frauen, und JugendFamilie, Senioren, Frauen, und Jugend

�� WeisungsunabhWeisungsunabhäängigkeit der Leitungngigkeit der Leitung

�� Amtszeit endet mit Zusammentreten eines Amtszeit endet mit Zusammentreten eines 
neuen Bundestagesneuen Bundestages
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Aufgaben und Befugnisse

�� Information von BetroffenenInformation von Betroffenen

�� Vermittlung von Beratung durch andere StellenVermittlung von Beratung durch andere Stellen

�� Streitschlichtung anstrebenStreitschlichtung anstreben

�� Weiterleitung an, bzw. Weiterleitung an, bzw. 

�� Zusammenarbeit mit zustZusammenarbeit mit zustäändigen ndigen 
BundesbeauftragtenBundesbeauftragten

�� ÖÖffentlichkeitsarbeitffentlichkeitsarbeit

�� PrPrääventive Maventive Maßßnahmennahmen

 
 
 

�� 4 4 -- jjäährige Berichtspflicht hrige Berichtspflicht 
�� Wissenschaftliche UntersuchungenWissenschaftliche Untersuchungen
�� Aufforderung Beteiligter zu Stellungnahmen im Aufforderung Beteiligter zu Stellungnahmen im 

Fall der StreitschlichtungFall der Streitschlichtung
�� Auskunftspflicht anderer BehAuskunftspflicht anderer Behöördenrden
�� Zusammenarbeit mit Zusammenarbeit mit 

NichtregierungsorganisationenNichtregierungsorganisationen
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Bestandsaufnahme zu 
Diskriminierungsmerk-
malen I: Abstammung und 
ethnische Herkunft  

Johannes Brandstäter 

Diakonisches Werk der EKD, Berlin 

Zentrum Armut, Bildung, Integration, Armut

Arbeitsfeld Migrationspolitische Grundsatzfragen

13. März 2009

Bestandsaufnahme der 
Antirassismuspolitik 

Evang. Akademie Bad Boll

 
 

Tagung Diskriminierung Bad Boll Seite  2

Thema + Gliederung dieser Präsentation

Gegenstand hier: Bestandsaufnahme der Politik gegen rassistische
Diskriminierung. Denn darüber ist im Grunde weniger bekannt als über
die täglichen Erfahrungen rassistischer Diskriminierung. 

A.  Verankerung des Verbots rassistischer
Diskriminierung im internationalen
Menschenrechtssystem

� B.  Staatenberichterstattung und CERD

� C. CERD-Empfehlungen zu Deutschland
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UN-Menschenrechtssystem

� Würde des Menschen im Mittelpunkt

� Prinzip der Nichtdiskriminierung unterliegt allen Menschenrechten (so 
wie die Prinzipien der Universalität und der Unteilbarkeit auch)

– Verankerung in Sozialpakt, Zivilpakt und anderen Menschenrechtsverträgen

� Charter-Based System (UN-Menschenrechtsrat, Universal Periodic
Review, Sonderberichterstatter)

� Treaty-Based System 

– Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form rassistischer 
Diskriminierung (ICERD), Antirassismuskonvention

– in Deutschland Status eines einfachen Gesetzes, vom 7. März 1966 (BGBl. 1969 II S. 
961)

Vertragsorgan: Antirassismusausschuss CERD)    
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Europarat

Instrumente zur Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK)

� Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz 
(ECRI)

� Europäischer Kommissar für Menschenrechte 
(Hammarberg)

� Europäischer Menschenrechtsgerichtshof
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Europäische Union 

� Amsterdamer Vertrag (Diskriminierungsmerkmale)

� Richtlinien gegen Rassismus

� gesetzlich bindender Charakter; laufende Mahnverfahren der
Kommission
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Gliederung dieser Präsentation

� A.  Verankerung des Verbots rassistischer Diskriminierung im
internationalen Menschenrechtssystem

� B.  Staatenberichterstattung und CERD

� C. CERD-Empfehlungen zu Deutschland
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Artikel 1 Absatz 1: Definition rassistischer
Diskriminierung

� (1) In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck
"Rassendiskriminierung" jede auf derRasse, der Hautfarbe, der
Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum
beruhendeUnterscheidung, Ausschließung, Beschränkung oder
Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein
gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben von 
Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen
Bereich des öffentlichen Lebensvereitelt oder beeinträchtigt wird.
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Verpflichtungen der Vertragsstaaten aus der UN-
Rassismuskonvention

� Verurteilung rassistischer Diskriminierung sowie Unterbindung von rassistischer
Propaganda

� mit allen Mitteln Politik der Beseitigung rassistischer Diskriminierung verfolgen. 
Alle staatlichen und öffentlichen Einrichtungen unterliegen der Konvention

� wirksame Maßnahmen zur Überprüfung staatlichen Handelns sowie der
Gesetzgebung und sonstiger Vorschriften

� Schutzfunktion: Rechtsvorschriften erlassen gegen rassistische Diskriminierung
durch Personen, Gruppen, Organisationen

� positive Maßnahmen möglich

� Rechte einzelner gewährleisten: Gleichbehandlung vor Gerichten + wirksamer
Rechtsbehelfe gegen Diskriminierung, demokratische Partizipation sowie
weiterer Menschenrechte

 
Rechte einzelner: der Pakt wurde ein halbes Jahr vor Sozial- und Zivilpakt 
verabschiedet.  
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Rassistische Diskriminierung

soziologisch gesehen ein Prozess:

� “Rassekonstruktion”: Zuschreibung von Merkmalen

� Ausgrenzung

� Macht und Institutionen

UNESCO lehnt den Begriff “Rasse” ab. 
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Erscheinungsformen von Rassismus

� Rassistische Gewalt

� Alltagsrassismus

� politischer Rassismus

� institutioneller Rassismus
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Gliederung dieser Präsentation

� A.  Verankerung des Verbots rassistischer Diskriminierung im
internationalen Menschenrechtssystem

� B.  Staatenberichterstattung und CERD

� C. CERD-Empfehlungen zu Deutschland
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CERD und Staatenberichtsverfahren

� Allgemeine Empfehlungen

� Dialog mit den Vertragsparteien zu den Staatenberichten

� Abschließende Bemerkungen zu den Staatenberichten
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Abschließende Empfehlungen des 
Antirassismusausschusses zu Deutschland 2008

� 1. Grundsätzlich; Gesetzgebung

� 2. Maßstäbe der Berichterstattung

� 3. Einzelfragen

� 4. Die Behandlung einzelner Gruppen
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Grundsätzliche Empfehlungen

Nr. 15 zu Art. 1

� Verengung auf Antisemitismus und Rechtsextremismus

� Strafgesetzbuch nicht präzise genug

� Klare und umfassende Definition in die innerstaatliche
Gesetzgebung. Breiteren Ansatz verfolgen! 

 
 
15. Der Ausschuss nimmt die Vorbehalte des Vertragsstaats hinsichtlich der 
Verwendung des Begriffs „Rasse“ zur Kenntnis, ist aber gleichzeitig besorgt darüber, 
dass die starke Konzentration des Vertragsstaats auf Fremdenfeindlichkeit, 
Antisemitismus und Rechtsextremismus zu Versäumnissen bei anderen Formen der 
Rassendiskriminierung führen kann. Der Ausschuss ist auch besorgt darüber, dass die 
gesetzgeberische Ausgestaltung wichtiger Bestimmungen des Strafgesetzbuchs 
insgesamt hinsichtlich rassistischer Merkmale bei Straftatbeständen nicht präzise genug 
ist. In diesem Zusammenhang bedauert der Ausschuss auch, dass es in der 
innerstaatlichen Gesetzgebung des Vertragsstaats an einer Definition des Begriffs 
„Rassendiskriminierung“ fehlt (Art. 1). 
Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, die Aufnahme einer klaren und 
umfassenden Definition des Begriffs Rassendiskriminierung nach Art. 1 Abs. 1 des 
Übereinkommens in seine innerstaatliche Gesetzgebung zu erwägen. Der Ausschuss 
empfiehlt dem Vertragsstaat ferner, bei der Bekämpfung von Rassendiskriminierung 
einen breiteren Ansatz zu verfolgen, um dieser Diskriminierung in allen ihren Formen 
einschließlich Äußerungen rassistischer Vorurteile und Einstellungen entgegenzutreten.
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Nr. 18 zu Art. 5 b (Recht auf Sicherheit der Person)

� entschiedener gegen rassistisch motivierte Gewalttaten
vorgehen und Täter bestrafen

 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, auf Bundes- und Länderebene 
entschiedener vorzugehen, um rassistisch motivierte Gewalttaten gegen Mitglieder der 
jüdischen und muslimischen Gemeinden, gegen Roma und Sinti sowie gegen deutsche 
Staatsangehörige ausländischer Herkunft und Asylsuchende insbesondere 
afrikanischer Herkunft zu verhindern und Täter zu bestrafen.  
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Nach Artikel 6 (wirksame Rechtsbehelfe)

� Nr. 25: Überarbeitung der Bestimmungen des    
Opferschutzgesetzes

� Nr. 26: rassistische Motivation als strafschärfendes Merkmal

 
Nr. 25  
Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, eine Überarbeitung der Bestimmungen 
des Opferentschädigungsgesetzes zu erwägen, um die Entschädigung von Opfern 
rassistisch motivierter Straftaten unabhängig von ihrem Staatsangehörigkeitsstatus 
vorzusehen.  
Nr. 26 
Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass das Strafgesetzbuch eine allgemeine 
Bestimmung enthält, nach der die Beweggründe und die Ziele des Täters bei der 
Strafzumessung zu berücksichtigen sind, ist jedoch gleichzeitig besorgt darüber, dass 
nach dem deutschen Strafrecht nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist, dass rassistische 
Beweggründe bei der Bemessung der Strafe für die entsprechenden Straftaten als 
spezieller erschwerender Umstand zu berücksichtigen sind. Dem Ausschuss ist 
bekannt, dass über ein solches Gesetz im Parlament beraten werden soll (Art. 6). 
Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, weiter darauf hinzuwirken, dass in seine 
innerstaatliche Strafgesetzgebung eine spezielle Bestimmung aufgenommen wird, mit 
der sichergestellt ist, dass ethnisch, rassistisch oder religiös begründeter Hass als 
strafschärfender Umstand im Strafverfahren berücksichtigt wird. 
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Nationaler Aktionsplan gegen Rassismus

� Nr. 6. Der Ausschuss begrüßt die Erstellung eines Nationalen
Aktionsplans gegen Rassismus und nimmt zur Kenntnis, dass
sein Inhalt im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen kann.

– 6. Der Ausschuss begrüßt die Erstellung eines Nationalen Aktionsplans gegen
Rassismus und vermerkt, dass er inhaltlich im Laufe der Zeit Gestalt annehmen kann.

Kein Plan, der neue Maßnahmen beinhaltet

� nicht “national”, da Länder, Gemeinden, Zivilgesellschaft
nicht oder ungenügend beteiligt

� Analyse fehlt, spätere Fortschreibung fehlt, ...
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“Nationale” Pläne

Nationaler Aktionsplan gegen Rassismus

–Kabinettsbeschluss November 2008; Grundlage: 
Abschlusserklärung und Aktionsprogramm der
Weltrassismuskonferenz von Durban 

� Nationaler Integrationsplan

–Kabinettsbeschluss Juli 2007; Selbstverpflichtungen, 
Fortschrittsbericht der Bundesregierung 6. November 2008

� Staatenbericht der Bundesregierung nach ICERD 

–Herbst 2006; Abschließende Bemerkungen August 2008
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2. Maßstäbe der Berichterstattung

Nr. 14: 

� Menschen türkischer oder afrikanischer Abstammung
kommen in der Staatenberichterstattung nicht vor

� Informationen über den Gebrauch von Muttersprachen, oder
andere Indikatoren ethnischer Vielfalt mit Daten aus
gezielten, auf freiwilliger Basis und unter Achtung der
Privatsphäre durchgeführten wissenschaft-lichen 
Erhebungen

 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, entsprechend den Randnummern 10 und 
12 seiner überarbeiteten Richtlinien für die Berichterstattung (CERD/C/2007/1) 
Informationen über den Gebrauch von Muttersprachen, in der Regel gesprochenen 
Sprachen oder andere Indikatoren ethnischer Vielfalt zusammen mit Daten aus 
gezielten, auf freiwilliger Basis und unter voller Achtung der Privatsphäre und der 
Anonymität der betroffenen Personen durchgeführten sozialwissenschaftlichen 
Erhebungen zur Verfügung zu stellen, damit die Zusammensetzung seiner Bevölkerung 
und die Lage auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet beurteilt werden 
kann. 
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Nr. 18: 

� statistische Angaben zu Art und Anzahl gemeldeter Delikte, 
Verfahren und Verurteilungen, aufgeschlüsselt nach
Herkunft der Opfer zur verfügung stellen

 
 
Außerdem sollte der Vertragsstaat auf Jahresbasis aktualisierte statistische Angaben 
über die Anzahl und Art der gemeldeten Hassdelikte, Strafverfahren, Verurteilungen 
und gegen Täter verhängte Strafen, aufgeschlüsselt nach Alter, Geschlecht und 
nationaler oder ethnischer Herkunft der Opfer, zur Verfügung stellen. 
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3. Einzelfragen

Art. 5 d iii (Recht auf Staatsangehörigkeit) 

� Nr. 17: Gleiche Wahrnehmung des Rechts auf angemessenen
Wohnraum; AGG

� Nr. 19: Muslim-Test in Baden Württemberg 

� Nr. 20: Einbürgerung erleichtern - doppelte Staatsangehörigkeit

� UN-Wanderarbeitskonvention ratifizieren, “um den Schutz ausländischer
Staasbürger vor Rassendiskriminierung zu stärken” 

Art. 5 d v: (Recht auf Erziehung und Ausbildung) 

� Integration der Kinder ausl. Eltern in Regelschulen, nicht Sonderschulen

 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, die gleiche Wahrnehmung des Rechts auf 
angemessenen Wohnraum dadurch zu garantieren, dass sichergestellt wird, dass 
Wohnungsvermittlungsstellen und andere Anbieter von Unterkünften diskriminierende 
Praktiken unterlassen. Außerdem ermuntert der Ausschuss den Vertragsstaat, eine 
Änderung von § 19 Abs. 3 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes zu erwägen, um 
Art. 5 Buchstabe e Ziffer iii des Übereinkommens Rechnung zu tragen. 
19: Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass einige Länder, insbesondere Baden-
Württemberg, in Einbürgerungsfragebögen spezielle Fragen aufgenommen haben, die 
diskriminierend sein können; hier ist insbesondere der im Land Baden-Württemberg 
eingeführte Fragebogen zu nennen, der von Staatsbürgern der 57 Mitgliedstaaten der 
Organisation der Islamischen Konferenz (OIC) bei Beantragung der deutschen 
Staatsbürgerschaft zu beantworten ist (Art. 5 Buchstabe d Ziffer iii). 
Der Ausschuss empfiehlt der Bundesregierung, darauf hinzuwirken, dass für alle Bewerber 
um die Staatsbürgerschaft Fragebögen ohne diskriminierende Inhalte verwendet werden. 
Der Ausschuss nimmt die Änderungen des Staatsangehörigkeitsgesetzes, mit denen der 
Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft für langfristig aufenthaltsberechtigte Personen 
vereinfacht wird, zur Kenntnis, bedauert aber gleichzeitig, dass ein erheblicher Teil der 
ausländischen Staatsbürger, bei denen die Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllt 
sind, im Vertragsstaat immer noch ohne dessen Staatsangehörigkeit lebt; dies gilt 
insbesondere für Personen türkischer Herkunft (Art. 5 Buchstabe d Ziffer iii). 
Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, den Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit für langfristig aufenthaltsberechtigte Personen und für in Deutschland 
geborene Personen zu erleichtern, um die Integration dieser Einwohner, die gegebenenfalls 
die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben möchten, ohne ihre bisherige 
Staatsangehörigkeit aufzugeben, zu fördern. 
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Wenn Staatsvolk und Bevölkerung nicht identisch sind

� Fast zwei Drittel der ausländischen Bevölkerung leben seit zehn
oder mehr Jahren, mehr als siebzig Prozent seit acht oder mehr
Jahren in Deutschland (BMI-Migrationsbericht 2007)

� CERD Artikel 1 Satz 3: Dieses Übereinkommen ist nicht so 
auszulegen, als berühre es die Rechtsvorschriften der
Vertragsstaaten über Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft
oder Einbürgerung, sofern diese Vorschriften nicht Angehörige
eines bestimmten Staates diskriminieren.

� Allgemeine Bemerkung Nr. 30 (2004): auch Nicht-
Staatsangehörige haben Menschenrechte und dürfen langfristig
nicht ausgeschlossen werden.
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Was tun?  

Das Forum Menschenrechte wollte in seinem Schattenbericht noch viel 
mehr ... Agenda jetzt zunächst:

� Umsetzungsplan erstellen

– CERD-Empfehlungen verknüpfen mit der Erstellung/Fortschreibung des Nationalen 
Aktionsplans gegen Rassismus; abstimmen mit Nationalem Integrationsplan

� mit unabhängiger / wissenschaftlicher Unterstützung

� Einrichtung eines unabhängigen Expertengremiums

– Umsetzung des Bundestagsbeschlusses vom November 2008 

� UN-Sonderberichterstatter gegen Rassismus Githu Muigai empfangen -
er besucht Deutschland 20. Juni bis 1. Juli
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Diversität: Stand der Dinge // Chancengleichheit? 
Ida Sabelis, Bad Boll – 13/03/2009 
Handout 
 
Chancengleichheit  – sie meinen ja oft, dass wir es in NL ‚soviel besser‘ haben, aber das 
stimmt nicht. Chancengleichheit – Leute die eine Sprache sprechen, in der man so etwas 
sagen kann, die müssen es gut haben. 
 
Chancengleichheit … schön! Aber wie steht es nun damit – in NL, wie in D, wie in der 
EU…? 
 
Fokussieren wir vor allem unsere beiden Länder – NL und D – denn davon weiß ich am 
meisten, sei es auch nicht alles. Für mich trennt sich die Problematik in drei Teile.  
 
Erstens : Diversität als Begriff – wo haben wir das her? – was ist schon passiert? – und wie 
möchten oder müssen wir weiter machen? 
Zweitens : Wenn es um Gender geht, gibt es anscheinend Gründe, etwas mehr damit zu 
machen als wir irgendwann dachten: lange war Sexismus usw. weg aus der 
Aufmerksamkeit – vor einigen Jahren tauchte es auf einmal wieder auf. Wieso? Warum? 
Und was sagt uns das? 
Drittens : Müssen oder möchten wir auf die Suche nach anderen Konzepten, um die 
ursprünglichen, bzw. neuen Ziele erreichen zu können? – also: Stand der Dinge und die 
praktischen Ebenen.  
 
Schauen wir uns zum Einstieg mal ein Bild an, das diese Woche in einer der größten 
Zeitungen der NL einen prominenten Platz hatte.  
 
1 – Zeit, Prozesse, Kontinuität: Diversität als Begriff 
In der heutigen Debatte geht es oft darum, ob wir nun ein Klima für Diversität aufgebaut 
haben. Menschenrechte und andere Regelungen (sowie ‘gender mainstreaming’) zeigen, 
wie sich die Debatte in den vergangenen dreißig Jahren sehr wohl  mit existierenden 
Strukturen gemischt   und diese auch beeinflusst hat. Allerdings bin ich der Meinung dass 
Regeln und Strukturen immer nur Mittel zum Zweck sein können. Wir streben Gerechtigkeit 
an (zum Beispiel) und brauchen dazu Veränderungen, auch/gerade im direkten Umkreis.  
 
2 – Daher: Diversität und Gender:  ich beziehe das auf Nachhaltigkeit – das heißt: soziale 
Nachhaltigkeit als Bedingung für Zukunft überhaupt;  Re/produktion (Biesecker und 
Hofmeister 2006) - und: die Unterschwelligkeit von Sexismus: warum funktioniert es nicht 
über/mit den neu geschaffenen Strukturen? (Acker,  2006: HRM and diversity rendered to 
‚paper shuffling‘) + ‚Gender mainstreaming‘: Judith Squires (2006) und Conny Roggeband & 
Mieke Verloo (2006) – warum die strukturelle Maßnahmen scheitern.  
 
3 – Stand der Dinge:  wie nun weiter? >> Sensibilisierung und anders fokussieren.  
Übersicht Lida vd Broek (2009) // In der ‚Anpassung‘, statt ‚Integration‘: selektive 
Perzeption, perzeptuelle Verzeichnung und Personifikation (Individualisierung). >> 
‚Sexismus‘ gibt es als solches nicht mehr, weil es ja politisch nicht (mehr) korrekt ist >> was 
ist aber mit den Gefühlen/Emotionen passiert? + im Rahmen von Machtverhältnissen: das 
Gute meinen ist eins – etwas anderes tun, und das auch durchhalten, ist zwei. 
 
Diskussion. 
IS – März 2009 
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Andreas Lipsch 

 

Diskriminierung wegen der Religion  
aus Sicht der Evangelischen  Kirche 

Vortrag bei der Tagung „Diversity: Chancengleichheit und Vielfalt“ 
Evangelische Akademie Bad Boll, 14.03.2009 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wenn ein Vertreter der Evangelischen Kirche heutzutage eingeladen wird, um etwas 
zum Diskriminierungsmerkmal Religion zu sagen, wird in der Regel erwartet, dass er 
aus Sicht eines großen Arbeitgebers zur unterschiedlichen Behandlung wegen der 
Religion oder der Weltanschauung bei der Einstellung von Mitarbeitenden Stellung 
bezieht, bzw. sich diesbezüglichen kritischen Nachfragen stellt. Ich nehme an, dass 
auch Sie nicht ganz frei von dieser Erwartung und diesem Interesse sind und will darum 
auch gerne darauf eingehen und mich Ihren Fragen nicht entziehen.  
 
Zunächst aber lassen Sie mich auf etwas hinweisen, was ich ausgesprochen 
bedauerlich finde. Wer die Debatten der vergangenen Jahre über die 
Antidiskriminierungsrichtlinien der EU und ihre Umsetzung im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Revue passieren lässt, könnte nämlich den Eindruck 
gewinnen, dass es den Kirchen und ihren Wohlfahrtsverbänden vor allem darum geht, 
Ungleichbehandlungen wegen der Religionszugehörigkeit zu verteidigen, und dass sie 
letztlich kein besonderes Interesse an der Etablierung des gesellschaftlichen Leitbilds 
der „Diskriminierungsfreiheit“ haben. Und ich gebe ungern zu, dass man auch in 
innerkirchlichen Debatten diesen Eindruck bekommen kann, wo zuweilen die – übrigens 
durchaus begründete – Angst davor, dass das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen 
angetastet werden könnte, das ureigene kirchliche Interesse an der Beseitigung von 
Diskriminierungen in Vergessenheit geraten lässt. Darum möchte ich an dieses 
kirchliche Interesse an einem diskriminierungsfreien Zusammenleben hier zuerst 
erinnern, zumal es nicht etwa eines unter anderen ist, sondern Folge des Glaubens und 
Konsequenz des evangelischen Bekenntnisses.  
 
Darauf haben die Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände in ihrer Stellungnahme zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung europäischer Antidiskriminierungsrichtlinien 
(dem späteren AGG) im Jahr 2005 unmissverständlich hingewiesen. Gleich am Anfang 
dieser Stellungnahme heißt es:  
 
 
„Als Ebenbilder Gottes und in ihrer Würde unantastbar sind alle Menschen gleich. Ihre 
Diskriminierung widerspricht deshalb dem christlichen Menschenbild. Das Recht auf  
Schutz vor staatlicher Diskriminierung zählt zu den grundlegenden Menschenrechten. 
Zu den Zielen und Aufgaben der Kirchen einschließlich ihrer Wohlfahrtsverbände gehört 
es, den Einzelnen in seiner Würde und Einmaligkeit zu schützen und Entwicklungen 
entgegen zu treten, die zu Benachteiligung und Ausgrenzung Einzelner führen. Dem-
entsprechend engagieren sich die Kirchen und ihre Einrichtungen gegen Fremden-
feindlichkeit und setzen sich für die Beseitigung von Diskriminierungen ein. Diskri-
minierungsverbote, die zur Wahrung der Menschenrechte Signalwirkung entfalten 
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sollen, sind dort zu schaffen, wo sie zum Schutz der Menschenwürde und für ein ge-
deihliches Zusammenleben und zur Sicherstellung des sonst in diskriminierender Weise 
verwehrten Zugangs zu öffentlich angebotenen Gütern und Dienstleistungen notwendig 
sind. Die Kirchen begrüßen daher im Grundsatz die mit dem Entwurf verfolgten Ziele 
und befürworten erforderliche und angemessene Maßnahmen, die geeignet sind, 
Diskriminierungen in sozial- und rechtsverträglicher Weise abzubauen und zu 
verhindern.“1  
 
„Wachsamkeit gegen Diskriminierungen“ forderte kürzlich der Ratsvorsitzende der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischof Wolfgang Huber, und zwar im 
Blick auf Kopftuch tragende muslimische Frauen. „Aus welchem Grund Menschen 
benachteiligt werden – allen Ausgrenzungen ist die gleiche Würde aller Menschen 
entgegenzusetzen.“2 Dabei kommen Diskriminierungen wegen der 
Religionszugehörigkeit gerade in der deutschen Einwanderungsgesellschaft, in der der 
Islam mittlerweile die zweitgrößte Religionsgemeinschaft darstellt, offenbar besondere 
Bedeutung zu.  
 
Hierauf möchte ich zunächst eingehen, um dann zur Rolle der Evangelischen Kirche als 
Arbeitgeberin und damit zur Frage der Ungleichbehandlung wegen des Merkmals der 
Nicht-Zugehörigkeit zur eigenen Religion zu kommen.  
 
Dass ich mich im Folgenden auf die Frage der Diskriminierung von Muslimen 
beschränke, soll nicht bedeuten, dass Angehörige anderer Religionsgemeinschaften 
nicht diskriminiert würden. Die Zahl in Deutschland lebender Muslime und die Tatsache, 
dass sie nicht selten einem Generalverdacht ausgesetzt sind, legt es allerdings nahe, 
hier besonders genau hinzuschauen.  
 
 
Diskriminierung von Muslimen 
 
„In Folge der islamistisch motivierten Attentate von New York, Madrid und London 
besteht die Gefahr, dass insbesondere Musliminnen und Muslime einem 
Generalverdacht ausgesetzt werden, der im Extremfall in Diskriminierungen oder 
Übergriffe mündet bzw. münden kann,“3 heißt es in dem im vergangenen Oktober von 
der Bundesregierung vorgelegten „Nationale Aktionsplan zur Bekämpfung von 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und darauf bezogener Intoleranz“.  
 
Genau dies, nämlich eine deutliche Zunahme von Diskriminierungen im Blick auf 
Menschen muslimischen Glaubens stellte im Jahr 2005 die 
Menschenrechtsorganisation International Helsinki Federation For Human Rights (IHF) 

                                            
1 Stellungnahme des Kommissariats der deutschen Bischöfe, des Bevollmächtigten des Rates der EKD 
bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union, des Deutschen Caritasverbandes, des 
Diakonischen Werkes der EKD zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung europäischer 
Antidiskriminierungsrichtlinien, Berlin, 3. März 2005. 

2 Wolfgang Huber, Kolumne in der Berliner Zeitung vom 11.09.2008. 
3 Nationaler Aktionsplan der Bundesrepublik Deutschland zur Bekämpfung von Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und darauf bezogener Intoleranz, 7. Oktober 2008, S. 105. 
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in ihrem Bericht zur Lage der Muslime in der Europäischen Union nach dem 11. 
September 2001 fest.4  

Die häufigste Form von Diskriminierung sind diesem Bericht zufolge abfällige verbale 
Äußerungen, denen vor allem Personen ausgesetzt sind, die aufgrund sichtbarer 
Symbole leicht als Muslime zu erkennen sind. Dies sind vor allem Frauen, die 
Kopftücher tragen oder Männer mit längeren Bärten oder Turbanen. Im Hinblick auf die 
Berichterstattung in  den Medien sei in allen untersuchten Ländern ein Trend zu einer 
negativen und stereotypen Darstellungsweise von Muslimen zu beobachten. Auch beim 
Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Dienstleistungen und zu Wohnungen geht die 
Menschenrechtsorganisation von einer Zunahme der Diskriminierungen nach dem Jahr 
2001 aus.  

Eine Studie der Europäischen Beobachtungsstelle für Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit (EUMC) aus dem Jahr 2006 macht deutlich, dass muslimische 
Migranten überdurchschnittlich häufig von Arbeitslosigkeit betroffen sind, weniger 
Chancen auf höhere Bildung haben und in schlechteren Wohnverhältnissen leben. 
Beobachtete Handlungen gegen Muslime reichten von verbalen Drohungen bis zu 
physischen Übergriffen.5  
 
Bei einem im Rahmen dieser Studie durchgeführten Test in Großbritannien wurden an 
50 Unternehmen Bewerbungen von sechs fiktiven Jobanwärtern geschickt, deren 
Namen stark auf einen weißen Briten oder einen Bürger mit einem afrikanischen oder 
muslimischen Hintergrund schließen ließen. Die weißen Bewerber erhielten im 
Vergleich zu schwarzen Jobkandidaten fast doppelt so häufig eine Einladung zu einem 
Vorstellungsgespräch. Jene mit  muslimischen  Namen hatten noch einmal deutlich 
weniger Chancen, überhaupt eingeladen zu werden, und schnitten von allen am 
schlechtesten ab.  
 
Im europäischen Vergleich machte die Studie der Europäischen Beobachtungsstelle 
deutlich, dass in denjenigen Staaten, in denen die Mehrheit der Muslime Bürgerrechte 
genießt und nicht als Ausländer von der politischen Partizipation ausgeschlossen ist, 
deren Anliegen auch eher als legitim anerkannt werden. Das erklärt den auffälligen 
Befund, dass das Islambild etwa in der britischen und französischen Bevölkerung 
deutlich weniger negativ ist als in der deutschen, wo die Ablehnung von Muslimen im 
Vergleich zu anderen Ländern der EU offenbar besonders stark ausgeprägt ist. 
 
Zahlen hierzu liefert die ebenfalls im Jahr 2006 durchgeführte repräsentative Umfrage 
des Instituts für Demoskopie in Allensbach.6  91 Prozent der Befragten denken beim 
Stichwort Islam an die Benachteiligung von Frauen, 83 Prozent teilen die Auffassung, 
der Islam sei von Fanatismus geprägt. 62 Prozent der Befragten stimmen der Aussage 
zu, der Islam sei rückwärtsgewandt und 60 Prozent sind der Auffassung, er sei 
undemokratisch. Die Eigenschaft der Friedfertigkeit gestehen dem Islam lediglich acht 
Prozent der Befragten zu. Verbreitetes Unbehagen und Angst führen nach den 

                                            
4 Intolerance and Discrimination against Muslims in the EU. Developments since September 11 March 
2005. Report by the International Helsinki Federation for Human Rights (IHF) 
(URL: http://www.ihf-hr.org/documents/doc_summary.php?sec_id=3&d_id=4029). 
5 European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia: Perceptions of Discrimination and 
Islamophobia, 2006 (URL: http://images.derstandard.at/20061218/perceptions.pdf). 
6 Institut für Demoskopie Allensbach. Die Umfrage wurde im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung" erstellt und am 17. Mai 2006 veröffentlicht. 
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Ergebnissen der Allensbach-Studie dazu, dass bei der Mehrheit der Nichtmuslime in 
Deutschland eine große Bereitschaft festgestellt werden muss, Muslimen fundamentale 
Rechte zu beschneiden. So teilen 40 Prozent der Befragten die Auffassung, die 
Ausübung der islamischen Religion in Deutschland solle stark eingeschränkt werden 
um zu verhindern, dass es zu viele gewaltbereite Muslime gibt. 56 Prozent der 
Befragten stimmen der Aussage zu, dass es in Deutschland verboten sein sollte, 
Moscheen zu bauen, solange es in manchen islamischen Ländern verboten ist, Kirchen 
zu bauen. Und 74 Prozent der Befragten sind der Auffassung, eine Moschee solle auch 
dann nicht gebaut werden, wenn die Behörden dem Bau zugestimmt haben, aber die 
Bevölkerung vor Ort sich dagegen ausspricht. Immerhin steht diese von einer großen 
Mehrheit geäußerte Meinung ganz offenbar im Widerspruch zu der in der Verfassung 
garantierten Religionsfreiheit! 
 
Diese empirischen Befunde werden im übrigen auch von anderen Untersuchungen wie 
der seit einigen Jahren durchgeführten Langzeitstudie zur gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit von Wilhelm Heitmeyer bestätigt.7 
 
Die Umfrage des Allensbach-Instituts macht deutlich, dass sich die Vorstellungen der 
Mehrheit der Menschen in Deutschland über den Islam zwischen 2004 und 2006 noch 
einmal „spürbar verdüstert“ haben. Diese weit verbreitete negative Grundhaltung der 
Mehrheitsgesellschaft gegenüber in Deutschland lebenden Muslimen hat dazu geführt, 
dass auch rechtliche Benachteiligungen von Muslimen von der nichtmuslimischen 
Bevölkerung weitgehend unwidersprochen hingenommen werden. 
 
Im Migrationsbericht 2006 des Rates für Migration8 beschreibt Werner Schiffauer die 
präventive Ausrichtung der Sicherheitspolitik nach dem 11. September 2001, die damit 
verbundenen Maßnahmen im Bereich der Integrationspolitik und ihre Auswirkungen auf 
muslimische Einwanderer. Am Beispiel der Umsetzung sicherheitspolitischer Vorgaben 
des Staatsangehörigkeitsgesetzes dokumentiert Schiffauer eine ganze Reihe von 
Entscheidungen und Urteilen von Verwaltungsgerichten, die auf der Basis teilweise 
fehlerhafter Beobachtungen des Verfassungsschutzes gefällt wurden. Zu verzeichnen 
sind jedenfalls steigende Zahlen von Ausweisungen, Aufenthaltsversagungen oder 
rückwirkende Aufhebungen bereits erteilter Niederlassungserlaubnisse. Die Folge sind 
seit Jahren kontinuierlich sinkende Einbürgerungszahlen. Man könnte ein Kalkül der 
Politik vermuten, muslimische Einwanderer gezielt zu entmutigen, sich einbürgern zu 
lassen, meint Schiffauer. „Es ist eine durchaus intendierte Konsequenz der erschwerten 
Einbürgerungspolitik, dass die muslimischen Einwanderer nach Möglichkeit dem 
Ausländerrecht unterstellt bleiben.“9 Offenbar führt die stillschweigende Einigung 
unterschiedlicher staatlicher Organe auf eine vorbeugende Sicherheitspolitik in 
zunehmendem Maß zu einer strukturellen Diskriminierung von Muslimen. 
 
Dasselbe gilt im Blick auf die in den vergangenen fünf Jahren in der Hälfte der 
deutschen Bundesländer verabschiedete Gesetze, die Lehrerinnen an staatlichen 
Schulen (und in einigen Ländern auch anderen Beamtinnen) das Tragen von 
Kopftüchern am Arbeitsplatz verbieten. Man kann sicher darüber diskutieren, ob ein 

                                            
7 Wilhelm Heitmeyer: Deutsche Zustände, Folgen 1-7. 
8 Michael Bommes / Werner Schiffauer: Migrationsreport 2006: Fakten - Analysen – Perspektiven, 
Frankfurt am Main, 2006. 
9 A.a.O.: S. 137. 
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Gesetz, das mit Verweis auf die religiöse Neutralität staatlicher Schulen und die 
Religionsfreiheit von Schülerinnen und Schülern grundsätzlich das Tragen jedweder 
religiöser Symbole in der Schule untersagt, tatsächlich den Tatbestand einer 
Diskriminierung wegen der Religion erfüllen würde. Die real exisitierenden Gesetze 
unterscheiden allerdings implizit oder sogar explizit zwischen unterschiedlichen 
religiösen Symbolen und richten sich gezielt gegen das muslimische Kopftuch und 
damit auch gezielt gegen Frauen muslimischen Glaubens. Damit praktizieren sie nach 
Ansicht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch eine „Diskriminierung im 
Namen der Neutralität“.10 Eine unter diesem Titel im Februar 2009 erschienene Studie 
über Kopftuchverbote für Lehrkräfte und Beamtinnen in Deutschland kommt zu dem 
Schluss, dass die existierenden Vorschriften Frauen sowohl wegen ihres Geschlechts 
als auch wegen ihrer Religion diskriminieren und damit die Menschenrechte der Frauen 
verletzen.  
 
Wie Sie vermutlich wissen, gibt es auf kirchlicher Seite durchaus unterschiedliche 
Einschätzungen der sogenannten Kopftuchverbote. Ich würde es sehr begrüßen, wenn 
die aus meiner Sicht überzeugende Studie von Human Rights Watch nun noch einmal 
zu einer Überprüfung kirchlicher Positionen in dieser Frage genutzt würde. Dabei sollten 
auch die Erfahrungen mit den gesetzlichen Regelungen berücksichtigt werden. Human 
Rights Watch macht darauf aufmerksam, dass die Kopftuchverbote kein abstraktes 
Problem seien, sondern einschneidende Wirkungen auf das Leben betroffener Frauen 
hätten. Erfolgreich abgeschlossene Ausbildungen würden plötzlich wertlos, und 
qualifizierte Fachkräfte müssten um ihren Arbeitsplatz fürchten. Die Studie macht auch 
auf Fälle aufmerksam, in denen Lehrerinnen muslimischen Glaubens wegen des 
Kopftuchverbots ihre Karriere aufgegeben oder sogar die Bundesrepublik verlassen 
haben, wo sie aufgewachsen sind und ihren selbstverständlichen Lebensmittelpunkt 
hatten.  
 
Mindestens ebenso schwer wiegend erscheint mir, dass die Kopftuchverbote längst 
Folgen gezeitigt haben, die weit über ihren eigentlichen Regelungsbereich 
hinausgehen. Nicht nur als Lehrerinnen und Beamtinnen haben kopftuchtragende 
muslimische Frauen nämlich weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sondern längst 
auch in vielen anderen pädagogischen und sozialen Arbeitsfeldern.  Das allerdings gilt 
in zwar abgeschwächter aber immer noch eklatanter Weise auch für nicht 
kopftuchtragende muslimische Frauen und Männer, wie alle relevanten 
Beschäftigungsstatistiken zeigen.  
 
Diese Beispiele für Diskriminierungen wegen der Religion ließen sich noch ergänzen, 
machen aber auch so schon deutlich, dass wir vom großen Ziel der 
Diskriminierungsfreiheit im Blick auf die Religionszugehörigkeit sowohl im Alltag, als 
auch im rechtlichen Bereich, als auch auf dem Arbeitsmarkt noch weit entfernt sind. 
Umso bedauerlicher ist, dass es gerade in Bezug auf die Diskriminierung von Muslimen 
staatlicherseits weder Konzepte noch Programme gibt, um hier entgegenzulenken.  
 
Die Evangelische Kirche stellt die Diskriminierung von Muslimen jedenfalls vor 
besondere Herausforderungen, nicht nur weil sie – ohne Unterschiede zu machen – an 
die Würde aller Menschen glaubt, sondern auch im Blick auf das von ihr 
hochgeschätzte Menschenrecht der Religionsfreiheit. Religionsfreiheit aber ist immer 

                                            
10 Human Rights Watch: Diskriminierung im Namen der Neutralität. Kopftuchverbote für Lehrkräfte und 
Beamtinnen in Deutschland, 26. Februar 2009. 
(URL: http://www.hrw.org/de/news/2009/02/25/deutschland-kopftuchverbote-verletzen-menschenrechte). 
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die Freiheit der Anderen.  Darum muss sich die Kirche auch weiter und verstärkt für die 
Gleichberechtigung und die Religionsfreiheit hier lebender Muslime einsetzen, indem 
sie dabei mitwirkt, Vorurteile abzubauen und strukturelle Diskriminierungen 
aufzudecken und zu überwinden, indem sie den Bau von Moscheen öffentlich 
befürwortet und sich in Konfliktfällen als Moderator und Mediator betätigt, indem sie sich 
für einen islamischen Religionsunterricht einsetzt und nicht zuletzt für die Bürgerrechte 
der in Deutschland lebenden Muslime.  
 
Eine Aufgabe unter diesen vielen könnte natürlich auch sein, dass sich die 
Evangelische Kirche als großer Arbeitgeber angesichts der Benachteiligung von 
Muslimen auf dem Arbeitsmarkt gezielt und verstärkt um die Einstellung muslimischer 
Fachkräfte in ihren Diensten und Einrichtungen bemüht. Damit komme ich zu meinem 
angekündigten zweiten Punkt. 
 
 
Die Rolle der Evangelischen Kirche als Arbeitgeberin 
 
Selbstverständlich kann die Evangelische Kirche im Rahmen ihres 
Selbstbestimmungsrechts auch nichtchristliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren 
Diensten und Einrichtungen einstellen. Allerdings kann sie nicht dazu gezwungen 
werden. Sie könnte auch ausschließlich Personen einstellen, die Mitglied der 
Evangelischen Kirche sind. Und auch dann würde es sich nicht um eine Diskriminierung 
religiös Anderer handeln, sondern um eine gerechtfertigte Ausnahme vom 
grundsätzlichen Diskriminierungsverbot. So jedenfalls sieht es das deutsche 
Verfassungsrecht, nach dem das Dienst- und Arbeitsrecht der Religionsgemeinschaften 
anerkannter Bestandteil ihres Selbstbestimmungsrechts ist, das den Kirchen 
gewährleistet, ihre eigenen Angelegenheiten selbständig (natürlich innerhalb der 
Schranken des für alle geltenden Gesetzes) zu ordnen und zu verwalten.11 Und das 
AGG folgt darin dem deutschen Verfassungsrecht – wenn ich das als juristischer Laie 
richtig sehe. Ob diese arbeitsrechtliche Ordnung der Kirchen in Deutschland allerdings 
mit der arbeitsrechtlichen Antidiskriminierungsrichtlinie der EU vereinbar ist – und damit 
zumindest auch dieser Teil des AGG – das ist selbst unter juristischen Experten 
umstritten.  
 
Auch die EU-Richtlinie sieht für Kirchen und Religionsgemeinschaften eine Ausnahme 
vom Verbot der Diskriminierung wegen der Religion vor. Für berufliche Tätigkeiten 
innerhalb von Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften ist ihr zufolge allerdings 
nur dann eine Ungleichbehandlung aus Gründen der Religion oder Weltanschauung 
zulässig, wenn die Religion oder Weltanschauung des Arbeitsnehmers „nach der Art 
dieser Tätigkeit oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und 
gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisation 
darstellt.“12  
Nach deutscher Verfassungsrechtsprechung obliegt es allein der Kirche selbst, 
funktionsspezifisch „nach Art der Tätigkeit“ zu differenzieren und darüber zu befinden, 
welche Anforderungen „wesentlich, rechtmäßig und gerechtfertigt sind“. Ob das aber 
angesichts der europäischen Rechtsentwicklung aufrechterhalten werden kann, ist 

                                            
11 siehe Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137, Absatz 3 Weimarer Reichsverfassung (WRV) 
12 Richtlinie 2000/78/EG des Rates der Europäischen Union vom 27. November 2000 zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, 
Art. 4, Abs. 2, Satz 1. 
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zumindest fraglich. Jedenfalls umfasst die menschenrechtliche Garantie der 
(kollektiven) Religionsfreiheit nach der Europäischen Menschenrechtskonvention nur 
den Kern des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts, was eher auf einen religiösen 
Tendenzschutz hinauslaufen könnte. Das wiederum würde bedeuten, dass nicht mehr 
die tendenzgeschützte Kirche selbst, sondern staatliche Gerichte darüber zu 
entscheiden hätten, welche Tätigkeiten in der Kirche noch erkennbar einen 
Tendenzbezug haben (und damit vom Diskriminierungsverbot ausgenommen sind) und 
welche nicht.  
 
Diese Befürchtung, dass das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen zu einem bloßen 
Tendenzschutz nivelliert werden könnte, hat die Evangelische Kirche bereits im Jahr 
2005 veranlasst, klarzustellen, welche Anforderungen für die berufliche Mitarbeit aus 
ihrer Sicht „wesentlich, rechtmäßig und gerechtfertigt“ sind. Ergebnis war die so 
genannte Loyalitätsrichtlinie, in der festgehalten ist, dass alle Angestellten der Kirche in 
unterschiedlicher Weise zum Auftrag der Kirche, das Evangelium in Wort und Tat zu 
bezeugen, beizutragen haben. Die Mitgliedschaft in einer evangelischen Kirche soll 
deshalb die generelle Regel sein, von der allerdings in bestimmten Fällen Ausnahmen 
gemacht werden können.13   
 
Ärgerlich ist, dass die EKD m. E. ohne Not auch eine konfessionelle Abstufung in diese 
Richtlinie aufgenommen hat und damit hinter die vielerorts geltende ACK-Klausel, nach 
der Mitglieder in einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
gleichberechtigt eingestellt werden können – und damit hinter eine wesentliche 
ökumenische Errungenschaft – zurückfällt.  
 
Bedauerlich ist weiterhin, dass die vorgesehenen Ausnahmen von der Regel der 
Kirchenmitgliedschaft nicht positiv begründet werden.  
 
Grundsätzlich aber sehe auch ich – offen gesagt – keine wirkliche Alternative zu einem 
mitgliedschaftsbezogenen Regel-Ausnahme-Modell. Die Religionszugehörigkeit bzw. 
Kirchenmitgliedschaft ist ein wichtiges Element, um die christliche Prägung kirchlicher 
und diakonischer Arbeit sicherzustellen. Darüber hinaus begründet sie 
Mitwirkungsrechte in der Kirche, so dass Beschäftigte nicht nur Adressaten kirchlicher 
Gesetzgebung sind, sondern prinzipiell auch ihre Autoren.  
 
Allerdings kann die Kirche nicht davon ausgehen, dass die Kirchenmitgliedschaft der 
Mitarbeitenden ein hinreichendes Kriterium für das christliche Profil ihrer Einrichtungen 
ist, zumal die Evangelischen Kirchen selber mit ihrer neuen Wiedereintrittspraxis die 
Verbindung von Mitgliedschaft und Identifikation mit dem kirchlichen Bekenntnis 
deutlich abgeschwächt haben. Das christliche Profil kirchlicher und diakonischer 
Einrichtungen ist darum allein durch die Kirchenmitgliedschaft der Mitarbeitenden 
keineswegs gesichert. Es muss vielmehr immer wieder neu gefunden werden, indem 
danach gefragt wird, wie das Evangelium in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen 
Gestalt gewinnen kann und für alle vernehmbar wird. Wo die Kirche so fragt, rücken 
heute vor allem zwei große Herausforderungen in den Blick: 

                                            
13 Richtlinie des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland nach Art. 9 Buchst. b Grundordnung 
über die Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und des Diakonischen Werkes der EKD vom 1. Juli 2005. Az: 0340/1 und 2700/5.124-10 
(URL: http://www.ekd.de/download/loyalitaetsrichtlinie.pdf). 
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Wir leben und arbeiten in einer kulturell und religiös plural gewordenen Gesellschaft, die 
allerdings zugleich von zunehmender Ungleichheit geprägt ist. Gerade wo Kirche und 
Diakonie im Rahmen der Subsidiarität Verantwortung für die ganze Gesellschaft 
übernehmen und als große Arbeitgeber im pädagogischen und sozialen Bereich 
auftreten, können sie nicht die Augen davor verschließen, dass vor allem muslimische 
Fachkräfte eklatant benachteiligt werden. Natürlich kann man angesichts dieser 
Situation auf dem Arbeitsmarkt auf die Notwendigkeit eines muslimischen 
Wohlfahrtsverbands verweisen. Solange es ihn aber nicht gibt, stehen auch kirchliche 
und diakonische Träger in der Verantwortung. Und selbst wenn es einen muslimischen 
Wohlfahrtsverband gäbe, muss man sich fragen, ob eine religiös entmischte 
Mitarbeiterschaft, und in der Folge womöglich auch ein religiös entmischtes Klientel, 
dem gesellschaftlichen Frieden zuträglich und mit der frohen und heilsamen Botschaft 
der Kirche wirklich vereinbar wäre.  
 
Die andere Herausforderung: In der Einwanderungsgesellschaft brauchen kirchliche 
und diakonische Einrichtungen Pluralitätskompetenz. Die Erfahrung zeigt, dass diese 
am besten nicht allein durch Fortbildungen sondern durch die alltägliche Arbeit in 
interkulturellen und interreligiösen Teams erworben wird. Solche interkulturellen Teams 
befördern in der Regel auch nicht eine Verundeutlichung der christlich geprägten 
Einrichtungen. Ganz im Gegenteil: Wenn kulturell und religiös unterschiedlich geprägte 
Menschen zusammenarbeiten, kann das für alle ein Gewinn an Identität bedeuten und 
so das christliche Profil schärfen.  
 
Diese beiden zentralen Herausforderungen geben der Kirche gute Gründe an die Hand, 
selbstbewusst und selbstbestimmt Ausnahmen von der Regel der Kirchenmitgliedschaft 
der Mitarbeitenden zu machen. Und das widerspricht auch keineswegs  einem 
mitgliedschaftbezogenen Regel-Ausnahme-Modell. Der Systematische Theologe Hans-
Richard Reuter hat das in einem Gutachten, das maßgeblich zur Entstehung der so 
genannten Loyalitätsrichtlinie beigetragen hat, in wünschenswerter Deutlichkeit 
klargestellt.14 Seines Erachtens kann heute das Zeugnis der Kirche und ihr Dienst in 
einer plural gewordenen Gesellschaft nur im Modell einer „offenen Kirche“ 
zusammengehalten werden, die nicht nur unterschiedliche individuelle Religiositätsstile 
und Motivlagen der Beschäftigten akzeptiert, sondern auch Nichtchristen zur Mitarbeit 
einlädt.  
 
Wie schon gesagt: Die Kirche muss das nicht tun, aber sie kann und sie sollte es tun – 
selbstbewusst und selbstbestimmt. 
 
Wenn es allerdings wirklich zu einer vermehrten Einstellung von Nichtchristen kommen 
sollte – wofür zu plädieren ich hier versucht habe – wird ein Problem erst recht virulent. 
Denn Nicht-Mitglieder haben, wie schon gesagt, keine Rechte in der Kirche. Darum 
müsste eine „offene Kirche“ m. E. noch einen weiteren Schritt wagen und ihr 
Mitgliedschaftsrecht ändern. Der Kirchentheoretiker Peter Scherle hat anlässlich einer 
Tagung in Frankfurt bereits vor einigen Jahren für eine solche Differenzierung des 
Mitgliedschaftsrechts der Kirche plädiert, um auch Nicht-Getauften, die sich der Kirche 

                                            
14 Hans-Richard Reuter: „Kirchenspezifische Anforderungen an die privatrechtliche berufliche Mitarbeit in 
der Evangelischen Kirche und ihrer Diakonie“ - Theologisches Gutachten für die EKD. epd-
Dokumentation 29/2005. 
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zugesellen, grundlegende Rechte in der Kirche einzuräumen.15 Erst ein solches 
differenziertes Mitgliedschaftsrecht würde der ausnahmsweisen Einstellung von Nicht-
Christen den Geruch der Willkür nehmen und die Möglichkeit schaffen, dass auch 
ungetaufte Zugehörige bei Beschäftigungsverhältnissen begründet berücksichtigt 
werden können. Um das allerdings eingehender zu diskutieren, bedürfte es wohl nicht 
nur eines eigenen Vortrags, sondern einer weiteren Tagung, die zu veranstalten sich 
aber sicher lohnen würde … 
 
 
 
 

                                            
15 Peter Scherle: Multikulturalität der Mitarbeitenden und evangelisches Profil der Einrichtung. Vortrag 
beim Interkulturellen Ratschlag „Kirche mit Anderen. Diakonische und kirchliche Einrichtungen zwischen 
interkultureller Öffnung und der Suche nach evangelischem Profil“ am 23.01.2003 (unveröffentlichtes 
Manuskript) 
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Dirk Siegfried 

 

Bestandsaufnahme zum Diskriminierungsmerkmal  
Sexuelle Orientierung 

 

Vortrag bei der Tagung „Diversity: Chancengleichheit und Vielfalt“ 
Evangelische Akademie Bad Boll, 14.03.2009 
 
Ich möchte gerne anfangen mit einem Zitat. Ursprünglich hatte ich vor, Sie 
anschließend zu fragen, aus welchem Jahrzehnt und aus welchem Staat Sie meinen, 
dass es kommt. Das bleibt Ihnen jetzt angesichts der Zeit erspart. Aber ich sage doch 
vorab, es ist ein Text aus der Begründung eines Gesetzentwurfes einer europäischen 
Regierung. 
 
„Ausgeprägter als in anderen Bereichen, hat die Rechtsordnung gegenüber der 
männlichen Homosexualität die Aufgabe, durch die sittenbildende Kraft des 
Strafgesetzes einen Damm gegen die Ausbreitung eines lasterhaften Treibens zu 
errichten, das, wenn es um sich griffe, eine schwere Gefahr für eine gesunde und 
natürliche Lebensordnung im Volke bedeuten würde. 
Vor allem stände auch den Homosexuellen nichts im Wege, ihre nähere Umgebung 
durch Zusammenleben in eheähnlichen Verhältnissen zu belästigen. Die von 
interessierten Kreisen in den letzten Jahrzehnten wiederholt aufgestellte Behauptung, 
dass es sich bei dem gleichgeschlechtlichen Verkehr um einen natürlichen und deshalb 
nicht anstößigen Trieb handle, kann nur als Zweckbehauptung zurückgewiesen werden. 
Wo die gleichgeschlechtliche Unzucht um sich gegriffen und großen Umfang 
angenommen hat, war die Entartung des Volkes und der Verfall seiner sittlichen Kraft 
die Folge.“ 
 
Wie gesagt, ich hatte ursprünglich vor, Sie zu fragen, woher dieses Zitat kommt. Ich 
sage es Ihnen jetzt direkt: Es ist aus den 60er Jahren und aus der Bundesrepublik. Es 
ist die Begründung eines Gesetzesentwurfes einer Adenauer-Regierung, was sehr gut 
veranschaulicht, dass eben die sexuelle Orientierung relativ spät die Bühne der 
Antidiskriminierungspolitik betreten hat. Wobei ich in diesem Zusammenhang gleich 
eine Begriffsdefinition vornehmen möchte. Wenn ich jetzt von sexueller Orientierung 
spreche, geht es vor allem um Homosexualität, was nicht ganz korrekt ist. An sich 
würde Bisexualität, Intersexualität, Transsexualität dazu gehören. Ich kann dazu auch 
was sagen. Die Zeit wird aber möglicherweise nicht reichen. Ich werde es ein bisschen 
streifen, wenn Sie dazu Bedarf haben. Der Schwerpunkt der rechtspolitischen Debatte 
findet eben im Bereich der Homosexualität statt und deswegen ist da auch der 
Schwerpunkt dieses Vortrags.  
 
Dieser Gesetzentwurf bezog sich auf den § 175 Strafgesetzbuch, der eine ganz 
wichtige Bedeutung in dem Zusammenhang „Diskriminierung aufgrund des Merkmals 
der sexuellen Orientierung“ hat. Er wurde 1872 ins Reichs-Strafgesetzbuch 
aufgenommen und blieb dann im Wesentlichen unverändert bis 1935, wo im 
Zusammenhang mit diesem so genannten Röhm-Putsch dann die Höchststrafe im 
Dritten Reich auf  
5 Jahre erhöht wurde und, anders als vorher, eben nicht nur beischlafähnliche 
Handlungen bestraft wurden, sondern insgesamt jegliche unzüchtige Handlung. 
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Zusätzlich wurde noch ein § 175a StGB eingeführt, der erschwerte Fälle mit 1 bis 10 
Jahren Zuchthaus bestrafte. Diese Fassung wurde dann nach dem Ende des Krieges 
zunächst in beiden deutschen Staaten aufrechterhalten. Man war in der DDR relativ 
schnell damit, den § 175 im Jahr 1950 auf die alte Fassung zu reduzieren, hat aber den 
§ 175a, also das Nazi-Unrecht, gleichwohl in Kraft gelassen bis dann 1968 allgemein 
die einverständliche Homosexualität unter Erwachsenen straffrei gestellt wurde und nur 
noch Homosexualität mit Jugendlichen bestraft wurde, dann aber erstmals auch die 
weibliche Homosexualität, was es bis dahin - auch im Westen - nicht gab. 1988 wurde 
dann auch diese Vorschrift abgeschafft.  
 
In der Bundesrepublik war es so, dass die Fassung von 1935 insgesamt komplett mit 
allen Verschärfungen und allem bis 1969 in Kraft blieb, dann 1969 etwas reduziert 
wurde und 1973 dann die einverständliche Homosexualität unter Erwachsenen 
freigegeben wurde. Es gab dann nur noch eine Sondervorschrift, die homosexuelle 
Handlungen mit unter 18-Jährigen (die männliche Homosexualität) unter Strafe gestellt 
hat. Erst 1994 ist dann auch diese Vorschrift beseitigt worden, nicht etwa, weil man sich 
dafür entschieden hatte, fortschrittlich zu sein, sondern weil es aufgezwungen wurde 
durch die deutsche Einheit und man da eine einheitliche Rechtssituation schaffen 
musste. Diese Daten sind deswegen wichtig, weil sie auch den Beginn der 
Antidiskriminierungspolitik markieren. Denn solange einverständliche Homosexualität 
unter Erwachsenen unter Strafe gestellt wird, denkt man natürlich nicht über ihre 
Antidiskriminierung nach.  
 
Es ist deswegen kein Zufall, dass die ersten zaghaften Schritte in Richtung 
Antidiskriminierung in diese Zeit - so um 1990 - fallen. Ein etwas unterschätztes Urteil, 
was meiner Meinung nach doch eine gewisse bahnbrechende Bedeutung hatte, ist ein 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 1988 zum Asylrecht, wo erstmals 
Homosexualität als Asylgrund anerkannt wurde. Immerhin hat das höchste deutsche 
dafür zuständige Gericht erstmals gesagt, dass ein Homosexueller, wenn 
Homosexualität unter Strafe steht, sich letztlich in der Situation befindet, in der sich ein 
Heterosexueller befände, wenn Heterosexualität unter Strafe stünde. Das war für die 
damalige Zeit wirklich ein sehr, sehr kühner Gedanke des Bundesverwaltungsgerichts, 
was aber auch  in der sonstigen Rechtsprechung eigentlich keine Entsprechung 
gefunden hat.  
 
Es gab 1992/1993 die Aktion Standesamt, wo so ungefähr zwischen 200 und 300 Paare 
zu den Standesämtern gegangen sind und heiraten wollten. Das endete dann 1993 im 
August mit einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, das die 
gleichgeschlechtliche Heirat strikt abgelehnt hat! Aber dort taucht nun erstmals in der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung der Gedanke auf, dass möglicherweise 
Diskriminierung aufgrund des Merkmals Homosexualität gegen die bundesdeutsche 
Verfassung verstoßen könnte. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich gesagt: die 
gleichgeschlechtliche Ehe lehnen wir zwar ab, aber es könnte sein, dass  einzelne 
Benachteiligungen gegen Art. 3, Abs. 1 GG, also einzelne Ungleichbehandlungen im 
Verhältnis zur Ehe gegen Art. 3, Abs. 1 GG verstoßen. Das war das erste Mal, dass 
dieser Gedanke aufgetreten ist, nicht zufällig bezogen auf Partnerschaften, wie 
allgemein die meisten Fälle, in denen es um Antidiskriminierung in Bezug auf 
homosexuelle Orientierung geht, Fälle sind, in denen es um Homosexuelle in ihren 
Paarbeziehungen geht. Es gibt fast nichts, wo es sozusagen um den Homosexuellen 
oder die Homosexuelle an sich geht. Auch die meisten weiteren Verfahren betreffen 
immer Fälle, in denen es um die Anerkennung von Paarbeziehungen geht. Es gab dann 
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in der Folge, weil der Weg vorgezeichnet schien, sehr viele Prozesse, in denen sich 
Paare gegen Diskriminierung in einzelnen Rechtsbereichen gewandt haben, vor allem 
im Steuerrecht, Tarifrecht und Rentenrecht, die - man muss es leider sagen - alle 
erfolglos blieben, mit einer einzigen Ausnahme. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
gesagt, dass es jedenfalls unter Umständen ein Nachzugsrecht ausländischer 
Partnerinnen und Partner gibt, wobei das bei weitem keine Gleichstellung war und es 
waren auch längst nicht die gleichen Rechte wie bei der Ehe, aber immerhin eine 
Möglichkeit, wo dann auch gesagt wurde, dass gleichgeschlechtliche Paare irgendwie 
die Möglichkeit bekommen müssen, zusammen zu leben. Das ist schon eine Sache, da 
hat das Grundgesetz auch gewisse Sympathien dafür.  
 
Die Rechtsprechung hat bei den ganzen Verfahren, die erfolglos blieben, die 
Ungleichbehandlung immer gleich begründet, letztlich immer damit, dass gesagt wurde, 
es gibt keinen staatlich Begründungsakt, d.h. man weiß nicht so richtig, wer mit wem. 
Es gibt keine Rechtssicherheit und es könnte ja letztlich jeder kommen. Es gibt keinen 
gesetzlichen Unterhalt und es gibt eben die vielfältigen  familienrechtlichen 
Verbindungen, insbesondere die Zugewinngemeinschaft und den 
Versorgungsausgleich nicht. In der Literatur gab es dann noch ein weiteres Argument, 
was in der Rechtsprechung keine große Rolle spielte, nämlich das so genannte 
Abstandsgebot, wo behauptet wurde, dass aus Art. 6, also der Verfassungsvorschrift, 
wo Ehe und Familie unter den besonderen Schutz des Staates gestellt werden, ein 
Gebot folgt, andere Lebensgemeinschaften mit einem Abstand zu versehen, also 
letztlich zu benachteiligen. Es gab dann nach der rot-grünen Koalition im Jahr 2001 das 
Lebenspartnerschaftsgesetz, was aus verschiedenen Gründen sehr, sehr lückenhaft 
war. Einer der Gründe war, dass man sich vor dem Abstandsgebot ein wenig fürchtete 
und man dachte, man muss das irgendwie mit Abstand konstruieren, was zu ganz 
absurden sprachlichen Verrenkungen geführt hat. Man hat sich bemüht, alles anders 
auszudrücken als bei der Ehe, also was bei der Ehe ein Jahr war, das waren bei der 
Lebenspartnerschaft 12 Monate usw.. Es gab, vielleicht, auf den Punkt gebracht, 
vielfältige Verknüpfungen im Familienrecht, d.h. es gab eine gesetzliche 
Unterhaltsverpflichtung der Partner zueinander, es gab ein gesetzliches Erbrecht, es 
gab ein Pflichtteilsrecht von Partnern und es gab zwei wesentliche Fortschritte in Bezug 
auf die Rechte zum Staat oder zu staatlichen Organisationen. Es gab einmal die völlige 
Gleichstellung im Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungsrecht, d. h. dort fast völlige 
Gleichstellung, d.h. die binationalen Paare waren gleichgestellt und es gab die 
kostenfreie Mitversicherung bei den Krankenversicherungen. Das waren so die 
wesentlichen Vorteile, die jetzt in Bezug auf den Staat oder ähnliche Organisationen 
eingeführt wurden.  
 
Es gab dann in der politischen Debatte, insbesondere gefördert von den Parteien, die 
dieses Gesetz getragen haben, also die Grünen und die SPD, das Anfeuern 
sozusagen, die fehlenden Rechte bei den Gerichten zu holen, was insofern eine 
gewisse Logik hatte, weil die Gerichte ja vorher gesagt haben: Ihr bekommt bestimmte 
Rechte nicht, weil ihr keinen Unterhalt habt, weil es keinen staatlichen Begründungsakt 
gibt und weil es keinen familienrechtlichen Güterstand gibt. Alles das wurde ja nun 
eingeführt. Der Optimismus dieser Anfangszeit wurde noch gestärkt durch das 
Bundesverfassungsgericht, das im Juli 2002 die Beschwerde von Thüringen, Sachsen 
und Bayern zurückgewiesen hat und in diesem Zusammenhang auch, obwohl es gar 
nicht nötig gewesen wäre, das Abstandsgebot beerdigt hat, indem es nämlich gesagt 
hat: das stimmt nicht! Aus Art. 6 folgt kein solches Abstandsgebot. Ehe und 
Lebenspartnerschaft sind zwei verschiedene Dinge. Die Lebenspartnerschaft nimmt der 
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Ehe nichts weg und damit steht es dem Gesetzgeber frei, auch gleich zu behandeln. 
Das führte dann dazu, dass es im Jahr 2004 noch einmal überarbeitet wurde und einige 
Rechte nachgelegt wurden, die man vorher aus Angst vor diesem Abstandsgebot nicht 
hineingeschrieben hatte; das war vor allem die Gleichstellung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung und die Durchführung des Versorgungsausgleichs und – meiner 
Meinung nach politisch extrem  wichtig – die Ermöglichung der Stiefkindadoption, d.h. 
leibliche Kinder eines Lebenspartners oder einer Lebenspartnerin können von dem/der 
jeweils anderen Lebenspartner/in adoptiert werden. 2008/2009 gab es dann die 
Gleichstellung oder fast völlige Gleichstellung mit einer jetzt nur symbolischen oder fast 
nur symbolischen weiter bestehenden Ungleichbehandlung im Erbschaftssteuerrecht, 
wobei in der politischen Debatte es so ist, das es keine allgemeine Absicht zur 
Gleichstellung gibt. Es gibt immer noch ganz absurde Bereiche, wo man darum 
kämpfen muss und man sich wirklich nur wundern kann, warum es da noch 
Widerstände gibt, überwiegend aus dem Bereich der CDU/CSU, aber bei weitem nicht 
nur. Wie z.B. die Gleichstellung im so genannten Opferentschädigungsgesetz, das ist 
ein Gesetz, wo geregelt ist, wer Ansprüche hat gegen den Staat, wenn er oder sie 
Opfer von Terroranschlägen wird. Da gibt es eine Regelung, dass hinterbliebene 
Ehepartner von Opfern von Terroranschlägen bestimmte Ansprüche gegen den Staat 
haben, und da sind nun eben Lebenspartner nicht drin und sollen auch nicht rein. Da 
gibt es einen zähen Kampf, wo man sich wirklich fragt, warum und wer da noch etwas 
zu gewinnen hat. Das ist halt immer noch eine sehr hohe symbolische Bedeutung, die 
sich eben auch dahingehend auswirken kann, dass ohne Sinn und Verstand eine 
Gleichstellung verweigert wird.  
 
Es kam dann noch – wenn ich das so vortrage, kommt es mir fast wie eine 
Erfolgsgeschichte vor, aber die Misserfolge und das Negative kommen gleich noch – es 
gab dann die Richtlinie 2000/78/EG zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf. 
Die hätte im Jahr 2003, nämlich am 2.12.2003 in nationales Recht umgesetzt werden 
müssen, was aber nicht geschah. Sie ist erst am 18.8.2006 mit dem schon 
angesprochenen Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz umgesetzt worden. Die enthält 
auch das Merkmal „sexuelle Orientierung als verbotenes Diskriminierungsmerkmal“ , 
beinhaltet aber eine Begründungserwägung oder in der Begründung ist eine Erwägung 
Nr. 22, die unter anderem auf Druck der deutschen Regierung dort aufgenommen 
wurde, wo drin steht, dass Leistungen, die an den Familienstand anknüpfen, nicht von 
dieser Richtlinie erfasst sind. Das war damals Teil eines Kompromisses, wo 
Deutschland sich mit Österreich und Irland auf der Seite der hemmenden Staaten 
befunden hat und dann durchgesetzt hat, dass diese Richtlinie noch einmal 
verschlechtert wird. Wie gesagt, die Richtlinie ist dann umgesetzt worden mit diesem 
AGG. In Beschäftigung und Beruf – jedenfalls was das Merkmal sexuelle Orientierung 
angeht – ist sie im Prinzip eins zu eins umgesetzt worden, d.h. es ist das gemacht 
worden, was man machen musste im Arbeitsrecht. Es gibt noch einen allgemeinen 
zivilrechtlichen Teil. Dort ist mehr gemacht worden. Da war auch eine Richtlinie 
umzusetzen, die Richtlinie 2000/43/EG, die eigentlich nur die 
Diskriminierungsmerkmale „Rasse und ethnische Herkunft“ umfasst. Da hat sich dann 
der Gesetzgeber entschlossen, auch die sexuelle Orientierung mit aufzunehmen, 
allerdings sehr begrenzt, nämlich nur bezogen auf Massengeschäfte des täglichen 
Lebens und auf privatrechtliche Versicherungen. Da gibt es dann in der Tat auch 
Erfolge, wo es nicht nur um Paarbeziehungen geht, und zwar war es so, dass bis dahin 
Lebens- und Krankenversicherungen generell Verträge abgelehnt oder überwiegend 
(75 %) abgelehnt haben dann, wenn klar war, dass es sich um schwule Männer handelt 
wegen des angeblich höheren Aids-Risikos, und zwar ohne eine 
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Gesundheitsuntersuchung zu fordern, sondern sie haben einfach generell abgelehnt. 
Das hat sich jetzt geändert. Es gibt nun keine Ablehnung mehr; ursprünglich wurde eine 
Gesundheitsuntersuchung gefordert. Die Praxis ist wohl so, dass auch keine 
Gesundheitsuntersuchung mehr nötig ist. Das ist wohl in der Tat eine Sache, wo sich 
mal ausgewirkt hat, dass sich die Verwaltungspraxis von diesen Versicherungen 
geändert  hat. Ansonsten gibt es soweit ich weiß keine Verfahren und keine 
Gerichtsentscheidungen, wo dieses Merkmal in diesem allgemeinen zivilrechtlichen Teil 
des AGG jemals thematisiert worden wäre. 
 
Jetzt komme ich zu dem Punkt, was aus diesem Ansporn und Antrieb, die fehlenden 
Rechte bei den Gerichten zu holen, geworden ist. Und da ist eben festzustellen, dass 
das Ergebnis geradezu desaströs ist. Man muss es leider so sagen. Ich merke an der 
Enttäuschung, die ich habe, wie groß offenbar mein Vertrauen in die deutsche Justiz 
vorher noch war. Wo ich vorher schon hätte denken können, wo soll es eigentlich 
herkommen. Aber gut! Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Entscheidungen, die dem 
gefolgt sind und gesagt haben: Jawohl, wir sehen das, wir haben vorher gesagt, es fehlt 
am Begründungsakt, es fehlt an der gesetzlichen Unterhaltsverpflichtung. Das gibt es 
nun beides, also gibt es jetzt Gleichstellung. Im Wesentlichen hat sich da das 
Bundesarbeitsgericht hervorgetan, das in zwei Entscheidungen von 2004 und 2009, 
einmal zum BAT-Ortszuschlag und einmal zur betrieblichen Altersrente, gesagt hat: 
Jawohl, es gibt eine gesetzliche Unterhaltspflicht, also gibt es auch eine Gleichstellung. 
Das ist eigentlich das einzige Gericht, das sich nennenswert positiv verhalten hat. 
Ansonsten durchgängig, wirklich nahezu ausnahmslos –  und insbesondere soweit es 
um die obersten Bundesgerichte geht – nur Fehlanzeigen! Und die übrigen Gerichte, 
also Bundesfinanzhof, Bundesgerichtshof in Zivilsachen, Bundesverwaltungsgericht und 
Bundessozialgericht haben die ursprünglichen Begründungen völlig aufgegeben bzw. 
sich daran überhaupt nicht mehr orientiert und es nicht als wesentlich angesehen, dass 
es jetzt Unterhalt und Zugewinngemeinschaft und Begründungsakt gibt, sondern haben 
völlig neue Begründungen herangezogen, die es bis dahin überhaupt nicht gab. Im 
Wesentlichen haben sie gesagt, dass sich aus Art. 6, Abs. 1 zwar keine Pflicht zur 
Ungleichbehandlung ergibt, aber immerhin ein Recht zur Ungleichbehandlung. Das 
Bundesverfassungsgericht hat dann - ein anderer Senat, der zweite Senat - aus dem 
vom ersten Senat gerade erst beerdigten Abstandsgebot ein Differenzierungsgebot 
gemacht, was im Prinzip das gleiche ist, ohne sich damit auseinander zu setzen. Und 
sie haben sich, soweit es um die europäische Richtlinie ging, auf diese 
Begründungserwägung 22 bezogen, die ich eben genannt hatte, und haben dann 
gesagt: Na ja, diese Ungleichbehandlungen, um die es hier geht, das sind ja 
Ungleichbehandlungen, die nicht an die Sexualität und die sexuelle Orientierung 
anknüpfen, sondern das sind eben Ungleichbehandlungen, die an den Familienstand 
anknüpfen und Lesben und Schwule dürfen ja heiraten, aber eben nicht sich selber, 
sondern nur verschiedengeschlechtlich. Und umgekehrt dürfen auch Heterosexuelle 
Lebenspartnerschaften eingehen. Die sexuelle Orientierung ist keine Voraussetzung für 
das eine oder andere; also ist diese Richtlinie gar nicht berührt. So die deutschen 
Gerichte.  
Dann gab es ein sehr sehr sehr erfreuliches Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der 
Sache Maruko vom 1. April 2008, das im Prinzip dieser Rechtsprechung völlig den 
Boden unter den Füßen weggezogen hat, indem gesagt wurde: Diese 
Begründungserwägung steht in der Richtlinie selber nicht drin. Eine 
Begründungserwägung kann nicht den Text einer Richtlinie ändern; das ist schon mal 
Quatsch. Man kann ja nicht die Augen davor verschließen, das sich die 
Lebenspartnerschaft an Lesben und Schwule richtet und die Ehe an Heterosexuelle. 



 
57

Und deswegen liegt dann eine nach der Richtlinie verbotene, unmittelbare 
Diskriminierung vor, wenn sich Ehe einerseits und Lebenspartnerschaft andererseits in 
einer vergleichbaren Situation befinden. Damit war die bisherige Rechtsprechung der 
nationalen Gerichte nicht mehr haltbar, was sie aber trotzdem nicht dazu gebracht hat 
zu sagen: Okay, wir sehen das ein oder wir folgen dem jetzt, sondern sie haben jetzt 
plötzlich noch mehr neue Begründungen an den Haaren herbeigezogen, nämlich indem 
sie gesagt haben, die Situation sei nicht vergleichbar. Sie stellen jetzt plötzlich fest, 
dass diese ganzen Privilegien, um die es da geht, oder diese ganzen Rechtsfolgen ja 
nichts mit der Unterhaltsverpflichtung oder dem Begründungsakt und diesen anderen 
Dingen zu tun haben, sondern es sind die Kinder. Plötzlich stellen sie fest: es sind die 
Kinder. Und es entstehen eben aus –  so angeblich, ich weiß gar nicht, ob es noch 
stimmt – aus heterosexuellen Lebensgemeinschaften mehr Kinder als aus 
homosexuellen Lebensgemeinschaften. Und alles, was der Ehe dient, dient den 
Kindern. Und wir brauchen Kinder; also ist das der Grund. Also ist die Situation nicht 
vergleichbar, also ist es keine Diskriminierung, also darf es so weitergehen wie bisher. 
Das empfinde ich deswegen als besonders skandalös, weil es eben auch um 
Rechtsfolgen geht, wo vorher jahrzehntelang nie jemand auf die Idee gekommen ist zu 
sagen, das hat irgendwas mit den Kindern zu tun, wie z.B. beamtenrechtlicher 
Familienzuschlag oder Hinterbliebenenversorgung, wo es ja auch möglich wäre zu 
sagen, das kriegen nur Ehen oder Ehepaare, die Kinder haben oder hatten. So dass wir 
leider, leider die Situation haben, dass die Justiz einen sehr, sehr zähen und eigentlich 
würdelosen Widerstand gegen die Gleichstellung leistet. Das ist besonders deswegen 
würdelos, weil permanent die ursprünglichen Grundannahmen verletzt werden, d.h. fast 
jedes halbe Jahr kann man beim Verfassungsgericht sehr deutlich feststellen, dass die 
Kriterien wieder über den Haufen geworfen werden, und man stellt plötzlich wieder fest, 
was jetzt angeblich gelten soll, so dass bisher eben der Stand der ist, dass wir von der 
Gleichstellung noch weit entfernt sind und mich erschreckt vor allem wirklich auch, in 
welchem Maße es der Justiz wichtig zu sein scheint, an der Ungleichbehandlung 
festzuhalten.  
 
Ich möchte ganz kurz noch auf die Kirchen eingehen. Es ist dazu manches schon 
gesagt worden und wird in der Debatte sicherlich auch noch mehr gesagt werden. Die 
evangelischen Kirchen haben zu Anfang beim Lebenspartnerschaftsgesetz sehr 
gebremst. Huber, der damals für die EKD die Stellungnahme im 
Gesetzgebungsverfahren abgegeben hat, hat sich dazu verstiegen zu erklären, dass 
das mit der Verfassung nicht zu vereinbaren sei, dass die Lebenspartnerschaften bei 
den Standesämtern gegründet werden, was auch historisch völlig absurd ist, dass die 
Kirche plötzlich meint, irgend etwas zur Heiligkeit der Standesämter sagen zu können. 
Aber gut, sie haben es gesagt. Inzwischen ist es so, dass sich die evangelischen 
Landeskirchen mal besser mal schlechter immer so um den Staat rumranken. Es gibt 
einzelne  Landeskirchen, wo die Kirche ein bisschen besser ist als das jeweilige 
Bundesland, wie z. B. die Evangelische Landeskirche im Rheinland. Da hat die Kirche 
mehr gemacht als das Land NRW. Es gibt auch Länder wo es schlechter ist. Der 
Verwaltungsgerichtshof der EKD in Hannover – mir fällt die genaue Bezeichnung 
gerade nicht ein – hat sich auch der staatlichen Rechtsprechung angeschlossen und 
auch den Familienzuschlag, der dort in einem Verfahren geltend gemacht wurde, 
plötzlich mit Kindern begründet, was dort vorher auch nicht gesagt wurde. Aber man 
kann so grob sagen, im Großen und Ganzen stehen die evangelischen Kirchen etwas 
links oder etwas rechts vom Staat. 
Die katholische Kirche ist sehr, sehr, sehr negativ in Bezug auf Lebenspartnerschaften 
und auch in Bezug auf Homosexualität. Es gibt den ständigen Rat der deutschen 
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Bischofkonferenz, der am 24.06.2002, also in der Debatte um das 
Lebenspartnerschaftsgesetz, entschieden hat, dass die Eingehung einer 
Lebenspartnerschaft einen Loyalitätsverstoß darstellt mit Rechtsfolgen bis zur 
Kündigung für alle Mitarbeiter, also unabhängig davon, in welchem Bereich sich das 
abspielt. Und das gilt auch und erst recht für jegliche sonstige Offenbarung von 
Homosexualität. Ich sehe es auch so, dass sowohl bei der evangelischen als auch bei 
der katholischen Kirche diese Ausnahmevorschrift im AGG und in der Richtlinie für das 
Merkmal der sexuellen Orientierung nicht gilt und würde da eigentlich sehr gute 
Erfolgsaussichten sehen, wobei festzustellen ist, dass die katholische Kirche diese 
Verfahren dadurch vermeidet, dass sie hohe Abfindungen zahlt. Es ist so, dass dies 
natürlich eine Möglichkeit ist zu verhindern, dass es zu Prozessen kommt. „Wo kein 
Kläger, da kein Richter“. Die Situation ist bisher die, dass diese Verfahren in bewährter 
katholischer Weise irgendwie beerdigt werden. 
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Diversity Management & Inclusion -
Neue Unternehmenspolitik?

Daimler AG
Global Diversity Office - Ursula Schwarzenbart
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Daimler Umsätze zu 100% vom Automobil und 
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Fokus auf drei zentrale Technologiefelder 
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Daimler hat weltweit 272.382 Mitarbeiter 
Regionale Verteilung der MitarbeiterInnen

44

Daimler hat weltweit 272.382 Mitarbeiter 
Regionale Verteilung der MitarbeiterInnen

4



 
61

5

Diversity Management bei der Daimler AG
Mission Statement

Wir haben das Automobil erfunden – und gestalten mit Leidenschaft seine Zukunft.

Als Pioniere des Automobilbaus betrachten wir es als unseren Anspruch und 
unsere Verpflichtung, diese stolze Tradition fortzusetzen und die Mobilität der
Zukunft sicher und nachhaltig zu gestalten – mit bahnbrechenden Technologien
und hochwertigen Produkten.

Wir begeistern unsere Kunden mit faszinierenden Marken, erstklassigen Premium-
Pkw, die Maßstäbe setzen, Nutzfahrzeugen, die die Besten in ihrer Klasse sind, 
und herausragenden Serviceleistungen.

Als Unternehmen mit Anspruch auf Spitzenleistung streben wir nachhaltiges 
Wachstum und Profitabilität auf dem Niveau der Branchenbesten an. Wir wollen die 
erste Wahl für unsere Geschäftspartner sein.

Wir werden unserer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht und halten 
uns an höchste ethische Standards.

Unsere Unternehmenswerte Begeisterung, Wertschätzung, Integrität und Disziplin 
stärken und leiten uns. Wir setzen auf Vielfalt, um unser volles Potenzial als 
globales Team zum Tragen zu bringen.
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Im Rahmen dieser Charta werden wir:
� eine Unternehmenskultur p�egen, die von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung
jedes

Einzelnen geprägt ist. Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Vorgesetzte wie 
Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter diese Werte erkennen, teilen und leben. Dabei kommt 
den Führungskräften

bzw. Vorgesetzten eine besondere Verp�ichtung zu.

� unsere Personalprozesse überprüfen und sicherstellen, dass diese den vielfältigen 
Fähig-

keiten und Talenten aller Mitarbeiterinnen und Mitarb eiter sowie unserem 
Leistungsanspruch

gerecht werden.

� die Vielfalt der Gesellschaft innerhalb und außerhalb des Unternehmens anerkennen, die
darin liegenden Potenziale wertschätzen und für das Unternehmen gewinnbringend 

einsetzen. 

� die Umsetzung der Charta zum Thema des internen und externen Dialogs machen.

� über unsere Aktivitäten und den Fortschritt bei der Förderung der Vielfalt und 
Wertschätzung

jährlich öffentlich Auskunft geben.

� unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Diversity informieren und sie bei der 

www.vielfalt-als-chance.de

Diversity Management bei der Daimler AG
Engagement im Rahmen der Charta der Vielfalt

Daimler gehört zu den Initiatoren und Erstunterzeichnern der Charta der Vielfalt und enga
giert sich seit 2006 zusammen mit mittlerweile 500 weiteren Unternehmen in Deutschland.

Verabschiedetes Commitment aller Charta-Unterzeichn enden: 

Das Netzwerk der Charta der Vielfalt erreicht deutschlandweit 
über 5 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Diversity Management bei der Daimler AG
Diversity – Kerndimensionen + vier Vielfalts-
Bereiche 

Geschlecht

Religion/ 
Weltanschauung

Sexuelle
Orientierung

Alter

Befähigung/ 
Behinderung

Ich

Persönliches & 
Lebensführung
Muttersprache(n)/Fremdsprache(n)
Familienstand
Wahrnehmung
Soziales Umfeld
Wohnungsumgebung
Erlebniswelten
Elternschaft
Lebensziele
Mobilität
Habitus
…
…
Lerntyp
Karriereziele
Myers-Briggs/Belbin
Teamverhalten
Fachkompetenzen
Soziale Kompetenzen
Denk- und Arbeitsweise
Methodenkompetenzen
Integration von Beruf & 
Privatleben
Erfolgs- und 
Leistungsorientierung
Arbeit & Beschäftigung

Organisation
Arbeitsplatz & -bedingungen

Dauer der Zugehörigkeit
EG/Tarifgruppe/AT

Karriereweg
Hierarchie
Arbeitszeit
Befristung
Abteilung
Standort
Prokura

…

…
Ästhetik

Kaufkraft
Wünsche

Konsumtyp
Lebenswelten

Produktaffinitäten
Markenbewusstsein

Service-Orientierung
Mediennutzung/Erreichbarkeit

Konsumpräferenzen & -verhalten
Markt & Konsum

Ethnisch-kulturelle 
Prägung

Quelle: Stuber, Michael: Diversity. Das Potenzial-Prinzip, Köln 2009 7
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Diversity Management bei der Daimler AG 
Diversity als Schlüsselthema wirtschaftlicher Megatrends
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Diversity Management bei der Daimler AG
Nutzen und Vorteile von Diversity Management

“Diversity not 
only makes 

good business 
sense. It is a 

must.”
Dr. Dieter Zetsche

Environment

• Studien zeigen, dass Firmen mit mehr Vielfalt in 
der Belegschaft sich in den Feldern Corporate 
Governance, Innovation, Produktivität, 
Qualitäts-themen sowie bzgl. finanzieller Erfolge 
auszeichnen.

Umfeld Produktivität & Innovation

• Internationale Märkte bedürfen spezifischer   
Ansprache und fragen vielseitigeres Produkt-
portfolio nach. 

• Der stark wachsende Marktanteil weiblicher 
Kunden bedarf gesteigerter Aufmerksamkeit.

• Zukünftige Marktherausforderungen erfordern 
vielfältiges Kompetenz- und Talentset.

• Hochqualifizierte internationale und weibliche 
Arbeitskräfte suchen speziell nach Firmen mit 
Diversity & Inclusion Kultur.

Produkte Fähigkeiten

• Rating Agenturen und Stakeholder legen 
vermehrt Augenmerk auf Diversity und 
Nachhaltigkeit.

• Zunehmende rechtliche Anforderungen 
bedürfen vielfältiger Ansätze in Bezug auf 
Unternehmens-repräsentanz und Lobbyarbeit. 9
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Diversity Management bei der Daimler AG 
Diversity Management Organisation
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2020:
20% Frauen in 

Führungs-
positionen

�

TBD

�
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GenderGender
� Steigerung des Frauenanteils

in leitenden Positionen
� Für Daimler stimmiger Mix

von �  zu �  

� Wissenstransfer & verbesserte
Zusammenarbeit der Generationen

� Antizipierung gesellschaftl. Trends:
Alterung, Individualisierung,
Wertewandel

GenerationenGenerationen

Internationalit
ät

Internationalit
ät

� Verbesserte Nutzung ethnisch-
kultureller Vielfalt 

� Steigerung interkultureller
Kompetenz in Deutschland und
weltweit

Diversity Management bei der Daimler AG
Schwerpunkte im Diversity Management bei Daimler

Was soll erreicht werden? ZieleSchwerpunkte Status Quo

� Umfangreiches
Maßnahmenpaket 
etabliert 

� Analysephase läuft:
Einbindung Daimler
Führungskräfte in 

Maß-
nahmengenerierung
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Diversity Management bei der Daimler AG
Bisherige Maßnahmen im Überblick

� Betriebseigene Kinderkrippen „sternchen“ für 0–3 Jährige

� Events & Familientage (Girls‘ Week, etc.)

� Zertifizierung „berufundfamilie“ (Hertie-Stiftung)

� Ferienbetreuung für Kinder

� …

Personalpolitische Aktionen
� Individuelle Arbeitsorganisation/-gestaltung

� Teilzeit, Job-Sharing, freie Zeiteinteilung, mobiles Arbeiten

� Betriebsvereinbarungen

� Lebensphasen: Lebensarbeitszeit

� …

� Transparente Stellenbesetzungs- u. Beförderungsprozesse

� Mentoring & individuelle Entwicklungspläne

� Networking, Training & Coaching

� …

Personalentwicklung

� Diversity-AGG-Workshops 

� Berücksichtigung von Diversity Mgmt. in Zielvereinbarung

� Unternehmerische Einbindung von Mitarbeiternetzwerken 

� …

Beruf und Familie

Führung & Veränderung
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Diversity Management bei der Daimler AG
Führung und Veränderung: Diversity-/AGG-
Workshops
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Diversity-Verständnis + Strategie
Einstellung von Führungskräften zu Diversity veränd ern

Führungserfahrung in Rollenspielen ��� � Vorbildfunktion
Denkschubladen hinterfragen

Rechtliches Umfeld: AGG, Daimler-Richtlinien
Prophylaxe führt zu weniger Diskriminierung

2008

2005  … 2008 … 2010 …

Start Workshops E1 – E4 deutschland-
weit

Alle 
Geschäftsfelder

Internat. 
Ausweitung

Aufbau-
module
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Als offenes und zukunftsorientiertes Unternehmen befürwortet Daimler im 
Rahmen seiner Diversity-Aktivitäten die Gründung von  MitarbeiterInnen-
Netzwerken.

Diversity Management bei der Daimler AG
Führung & Veränderung: MitarbeiterInnen-
Netzwerke

� Frauennetzwerk (FNW) � Executive Circles

� TürkTreff
- Netzwerk von Mitarbeitern unterschiedlicher ethn. 
Herkunft

- Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

- Regelmäßige Treffen, teilweise im Austausch mit 

- Regelmäßige Treffen zwischen 
Managerinnen &

Führungskräften des Top-Managements

- Ziel: Förderung individuelles 
Potential

von Frauen

Stärkung der Mitarbeiter-Bindung

Förderung von Kreativität und 
Innovation am Arbeitsplatz

Top-Mgmt

Teilnehmer

- Plattform für aktiven Informations- und 
Erfah-

rungsaustausch über Hierarchien hinweg  

- Ziel: Förderung individuelles Potential
von Frauen

- Vernetzung durch Dialog-
Veranstaltungen

Vielfalt der Belegschaft wird 
respektiert

Beitrag zur Verbesserung des 
Firmen-Images
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Diversity Management bei der Daimler AG
Gender: Frauen als Automobilkundinnen

85 % aller Automobilkäufe werden von Frauen
beeinflusst.

In den kommenden Jahren wird die Kaufkraft
von Frauen steigen.

Der Anteil der weiblichen Auto-Halter wird in 
den

kommenden 20 Jahren von derzeit 30% 
auf 50%

steigen (von 17% in den 80er Jahren). 
Shell-Studie: “Pkw-Szenarien bis 2030”, 2004

Frauen haben ähnliche Anforderungen an
Fahrzeuge wie Männer, sind als 

Kundinnen aber
doch spezifisch.

Frauen werden in der Markenkommunikation 
und

Das Käuferinnenpotenzial steigt deutlich an.

15

Diversity Management bei der Daimler AG
Gender: Frauen als Automobilkundinnen

85 % aller Automobilkäufe werden von Frauen
beeinflusst.

In den kommenden Jahren wird die Kaufkraft
von Frauen steigen.

Der Anteil der weiblichen Auto-Halter wird in 
den

kommenden 20 Jahren von derzeit 30% 
auf 50%

steigen (von 17% in den 80er Jahren). 
Shell-Studie: “Pkw-Szenarien bis 2030”, 2004

Frauen haben ähnliche Anforderungen an
Fahrzeuge wie Männer, sind als 

Kundinnen aber
doch spezifisch.

Frauen werden in der Markenkommunikation 
und

Das Käuferinnenpotenzial steigt deutlich an.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Diversity Management bei der Daimler AG
Gender: Analyse der Barrieren für Frauen

Aus Sicht der Manager Aus weiblicher SichtGesellschaftsbedingt

Zu wenige weibliche Vorbilder

Elternzeit bis zu 3 Jahren pro Kind 
in Deutschland kann zu 
Karrierestopp führen

Unterschiede in männlichen/weibli-
lichen Persönlichkeitsmerkmalen:

“Tue Gutes und sprich darüber” –
vs – „Tue Gutes - es wird schon  
anerkannt!“

Gesellschaftl. Stereotyp
� Mann arbeitet / Frau bleibt 
zuhause

“Familienthemen sind 
Frauensache” 
Kinderbetreuung ist zu begrenzt 
und unflexibel

Genauere Beobachtung der 
Performance der Frauen

Ansicht, dass Frauen Fokus auf 
Familie legen und weniger auf den 
Beruf

Teilzeit- und Jobsharing-Modelle 
sind nicht bzw. wenig praktikabel

Mangel an Bewerbungen von 
Frauen/Potentialträgerinnen

Auffassung, dass Frauen eher zu 
“weich” sind

Zugang zu männlichen Netzwerken 
für Frauen erschwert

Schwangerschaft als „Damokles-
Schwert“ für berufliche Weiter-
entwicklung

Teilzeit- und Jobsharing-Stellen 
nicht ausreichend vorhanden

Angst vor Nichterfüllung der Erwar-
tungen des Unternehmens 
hinsichtlich zeitlicher Flexibilität, 
Reisetätigkeit und Standortwechsel

Mehr berufliche Verantwortung 
reduziert Privatleben

Schlechtes Selbstmarketing

Basis: ca. 750 Interviews mit männlichen und weibli chen Daimler Führungskräften 16
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Ziel:

Diversity Management bei der Daimler AG
Personalpolitische Aktionen: Flexibles Arbeiten
Ziel: Beruf und individuelle Lebensplanung flexibel gestalten

Nutzen

• Erhöhung der Attraktivität als Arbeitgeber
• Effizienzsteigerung
• Bindung von qualifizierten Fach- und

Führungskräften
• Sinkende Ausfallzeiten
• Vermeidung von Recruiting und 

Einarbeitungs-
kosten 

Arbeits- und Betriebszeitmodelle

•Teilzeitmodelle 
•Jobsharingmodelle
•Stationäre/mobile Telearbeit
•Weitere: 

- Langzeitkonten, Sabbatical 
- Arbeit auf Abruf (Flexi-Pool),  
Pflegeurlaub

Förderung durch

• Ausschreiben von Stellen für Jobsharing
sowie teilzeitgeeigneter Stellen

• Vorbildfunktion der Führungskräfte
• Verankerung von flexiblem Arbeiten in der 

Betriebsvereinbarung
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Diversity Management bei der Daimler AG 
Beruf und Familie: sternchen Kinderkrippen

Früh-
pädagogische
Grundlagen

Kreativität  
und Musik 
(Raumgestaltg.)

Natur und  
Technik

Ernährung
und Bewegung

Zweisprachig-
keit und 

Interkulturelle
Pädagogik

Unternehmen

Kommune Kommunaler
Betreiber

Vorteile

� Wettbewerbsvorteil
durch höhere Motivation 
und Leistungsintensität

� Imagevorteil 
als familienfreundliches
Unternehmen

� Standortvorteil
bei der Bewerbung von
Fach- und Führungs-
kräften mit Kindern

� Kostenvorteil
durch 

Einsparpotentiale
in der Folgezeit

Daimler Qualitätskonzept

• Kleine Gruppen von max. 
8 Kindern

• Aus- und Weiterbildung von
Personal für unter Dreijährige

• Qualitätshandbuch und 
-kontrollen

• Elternbildungsseminare

sternchen-Kinderkrippen
• an 14 Standorten in Deutschland
• 569 Plätze (2012)
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Diversity Management bei der Daimler AG
Personalentwicklung: TANDEM Mentoring-
Programm

Auftakt-Veranstaltung
Mentees & MentorInnen

Nominierung und 
Matching Prozess

Individuelle Mentoring Treffen 
Seminare, Netzwerken & Mentee-Runden

Abschluss-Veranstaltung

Programm

Mentoring 
Beratung und persönliche Begleitung sowie das Lernen aus den

Erfahrungen des Mentors und gegenseitiger Austausch

Ansatz: bereichsübergreifender Erfahrungsaustausch & Vernetzung � gewährleistet Vertrauensbasis & fördert 

Wissen

Format: one-on-one Mentee/MentorIn, Matching gemäß Mentee Wunschbereich

Mentorenschaft: mind. ein bis zwei höheren Hierarchieebenen

Zielgruppe: weibliche Führungskräfte

Teilnahme: freiwillig, impliziert keinen Karriereschritt

Dauer: ein Jahr

Beginn: seit 2007, aktuell in 4. Runde � bereits > 300 weibliche Führungskräfte in Deutschland

Support: unterjährig durch das Global Diversity Office: Begleithefte, online-Plattform, Seminarangebote

Treiber: Mentees tragen Verantwortung für inhaltliche Ausgestaltung durch Eigeninitiative

Verfügbarkeit

Unterstützung 
bei Zieldefinition

Erfahrungs-
weitergabe

Mentorenschulung

Eigeninitiative+
Engagement

Übernahme von
Verantwortung

Offenheit

Wissbegierde

Rolle MentorIn Rolle Mentee
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Diversity Management bei der Daimler AG 
Personalenwicklung: Zielkorridore / Logbuch

Potenzial Vakanzen Abgleich Zielkorridor 
Regelmäßiges 

Reporting

Definition

Nutzen
� Mehr Frauen in Führungspositionen
� Messbarkeit auf Management-Ebene
� Logbuch: Transparenz

� Zielkorridore: Prozentual anzustrebender
Anteil an Frauen in Führungspositionen

� Logbuch: Dokumentation erfolgter
Besetzungen und Beförderungen

Zielkorridore/
Logbuch

Transparente
Stellenplanung

Verankerung in 
Zielvereinbarung

12615,80%312,00%29,60%18,30%6BU 2

66726,60%126,20%225,40%423,80%59Division E

24114,10%63,00%32,50%22,20%13Division D

27613,00%211,80%210,90%29,60%21BU 3

2799,30%47,90%36,90%26,20%18BU 1

Division C

28143,40%52,80%52,20%41,70%14Division B

801513,00%512,00%511,20%510,40%65Division A

PersonenPersonen%Pers.%Pers.%Pers.%Anzahl 
Frauen

Frauen 
gesamt

Vorrauss. 
Ernennungen200920082007

Status quo 
2006

BUDivision
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ZIEL POSITION I:
2010: Daimler gehört

zu den angesehensten
Automobilunternehmen

für
Diversity & Inclusion

Management

Führungskräfte WISSEN, dass 
Diversity integraler Bestandteil 
von Führung ist und handeln 
entsprechend im Einsatz
für die gemeinsamen
Geschäftsziele.

Die unterschiedlichen Aspekte 
von Diversity & Inclusion 

SPIEGELN sich in den 
unterschiedlichen

Geschäftsbereichen
wider.

Management und Belegschaft WERTSCHÄTZEN, LEBEN und MESSEN
den Beitrag der zunehmend vielfältigen Kultur für den Unternehmenserfolg.

Diversity Management bei der Daimler AG 
Diversity Management Ziele 2010 & 2020

Ein primär interner Fokus unterstützt eine ganzheitliche und nachhaltige 
Durchdringung von Diversity Management im Unternehmen.  

ZIEL POSITION II:
2020: Daimler erreicht 

20% Frauen in leitenden 
Führungspositionen
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Diversity Management bei der Daimler AG
Sukzessive Ausweitung der 
Handlungsschwerpunkte 

Analyse 
der 

Diversity
Bedarfe

Gender Diversity

2005 2008 2010 … 2020

Ziel 2010: 
“Daimler gehört zu den

angesehensten Automobilfirmen
für Diversity Management.”

Ziel 2020: 
“20% Frauen in

Führungs-
positionen”

Internationalität

Gender 
Diversity

Generationen 
Management

Analyse 
der 

Diversity
Bedarfe
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SWR Contra – Informationsradio – Magazin Internatio nal  
Adrian Beric im Gespräch mit Prof. Dr. Heiner Biele feld 
 
Tagung zum Thema Menschenrechte  
an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg am 1 6. Januar 2009 
 
Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist nun 60 Jahre alt. Für Menschen, die 
sich gerade in Folterhaft befinden, für viele Flüchtlinge und auch einige Migranten in 
Deutschland sind dies aber nur Worte auf einem Blatt Papier. In Ludwigsburg 
diskutierten deshalb darüber heute die Teilnehmer der Tagung „Bedeutung der 
Menschenrechte aus internationaler, europäischer und deutscher Sicht“. Mit anwesend 
ist Professor Heiner Bielefeld. Er ist Direktor des deutschen Instituts für 
Menschenrechte in Berlin. Mit ihm bin ich telefonisch verbunden. 
 
 
Herr Bielefeld, bevor wir nach Europa und in die USA blicken, wo steht denn 
Deutschland aktuell in Sachen Wahrung der Menschenrechte, vor allem im Hinblick auf 
Flüchtlinge und Migranten? 
Nun, Deutschland versteht sich als ein Staat, den M enschenrechten verpflichtet, 
ist international aktiv, Deutschland ist etwa derze it auch Mitglied des 
Menschenrechtsrats der UNO, leistet glaub ich auch gute Politik. Das heißt aber 
andererseits nicht, dass nun alle Hausaufgaben gele istet wären und dass es 
keine ernst zu nehmende Defizite gäbe. Also um einf ach mal Stichworte 
aufzuwerfen: der Umgang mit alten Menschen in Pfleg eheimen, Verhältnisse in 
der Psychiatrie, aber auch das von Ihnen gegebene S tichwort ist wichtig: 
Umgang mit Migrantinnen, Migranten und Flüchtlingen . Da gibt es sehr große, 
auch menschenrechtliche Probleme, an denen man zu a rbeiten hat . 
 
 
Jetzt haben wir ja schon eine Menschenrechtserklärung. Reicht diese nicht aus oder 
wird sie nur nicht eingehalten? 
Nun, die allgemeine Menschenrechtserklärung der UNO , die jetzt 60 Jahre alt 
geworden ist, ist das Mutterdokument des internatio nalen 
Menschenrechtsschutzes, aber sie ist zu schmal in i hrer Gewährleistung als dass 
sie nun für heutige Verhältnisse alles das schon be gründen könnte, was nun 
ansteht. Und es hat sich ja auch in den letzten Jah rzehnten eine ganze Menge 
entwickelt. Es gibt Menschenrechtskonventionen auf internationaler Ebene, die 
zum Teil etwas spezifischer sind, etwa die Antirass ismuskonvention. Es gibt 
übrigens auch eine eigene Migrationskonvention, die  Deutschland nicht ratifiziert 
hat und auch wohl nicht ratifizieren wird. Da könnt e man auch noch darüber 
reden. Das halten wir auch für problematisch, dass sich Deutschland ganz 
prinzipiell weigert. Wichtig ist natürlich auch der  europäische 
Menschenrechtsschutz; den sollte man nicht aus dem Blick verlieren und 
natürlich vor allem unsre Verfassungsnorm. Menschen rechte sind ja auch im 
Grundgesetz normiert. Im Grundrechtekatalog handelt  es sich ja auch um 
Menschenrechte. Und da hat die Rechtsprechung im La ufe der letzten 60 Jahre 
auch vieles daraus gemacht. 
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Was ist denn aus Ihrer Sicht der Grund, warum Deutschland die von Ihnen 
angesprochene Konvention nicht ratifizieren möchte? 
Deutschland steht da nicht allein. Es gibt eigentli ch nur einen einzigen 
europäischen Staat, der diese spezifische Konventio n für die Rechte von 
Migrantinnen und Migranten, genauer gesagt, für Wan derarbeitnehmerinnen und 
–arbeitnehmer heißt sie, ratifiziert hat, und das i st Bosnien-Herzegowina. Alle 
anderen europäischen Staaten haben sich bislang ver weigert, und ich muss 
sagen, ich finde die Gründe nicht plausibel. Man ha t darauf verwiesen, es gäbe ja 
doch schon andere menschenrechtliche Grundlagen – u nd das ist in gewisser 
Weise richtig – also Migrantinnen und Migranten sin d ja bei uns keineswegs 
rechtlos gestellt, aber eine solche Konvention kann  dann doch einen besonderen 
Focus bringen auf die Problemlagen von Migrantinnen  und Migranten, auch 
solchen z.B. ohne Papiere. Das wird in der Migratio nskonvention sehr klar 
angesprochen. Vielleicht ist das auch der Grund, we shalb man etwas Angst hat, 
da dran zu gehen, weil gerade auch die illegale Mig ration, die irregulären 
Migrantinnen und Migranten dadurch besser gestellt werden könnten, neue 
Anspruchsrechte haben. Das mag ein Grund sein, wesh alb da große Zögerlichkeit 
besteht, nicht nur in Deutschland, sondern im Grund e in allen EU-Staaten. 
 
 
Lassen Sie uns konkreter werden mit Blick auf Deutschland. Ihr Institut hat sich zum 
Thema Rassismus geäußert. Sie sehen grundlegende Schwächen der 
Bundesregierung beim Kampf gegen Rassismus. Was kritisieren Sie denn da genau? 
Nun, die Kritik des Instituts ist ganz konkret geri chtet an den jetzt vorgelegten 
nationalen Aktionsplan der Bundesregierung gegen Ra ssismus. Das ist ein Plan – 
man kann erst mal vorsichtig sagen, gut dass er vor liegt – der war fällig. 
Deutschland hatte sich verpflichtet, einen solchen Plan vorzulegen, damals in der 
Durbaner Welt-Rassismuskonferenz 2001. Und er ist j etzt ganz knapp noch 
rechtzeitig 8 Jahre später fertig gestellt worden. Inhaltlich ist es aber dürftig, was 
darin steht. Er hat keine visionäre Komponente, als o keine neuen Maßnahmen. 
Das sollte man ja eigentlich erwarten von einem nat ionalen Aktionsplan, dass er 
sozusagen eine Perspektive auf die Zukunft hin entw ickelt. Und selbst bei der 
Beschreibung der Probleme ist dieser nationale Akti onsplan gegen Rassismus – 
wie ich finde – unzureichend. Etwa Phänomene der st rukturellen Diskriminierung, 
der versteckten Diskriminierung, der indirekten Dis kriminierung kommen da nur 
ganz unzureichend zu Wort. Rassismus wird sehr star k mit Rechtsextremismus in 
Verbindung gebracht, fast auf Rechtsextremismus red uziert und scheint dann 
doch eher ein Randphänomen zu sein. Und ich glaube,  das wird einfach schon in 
der Bestandsaufnahme der Wirklichkeit nicht ganz ge recht. Insofern kritisieren 
wir diesen jetzt vorgelegten nationalen Aktionsplan  gegen Rassismus und sehen 
uns da auch im Einklang auch übrigens mit Kirchen u nd vielen gesellschaftlichen 
Gruppen, die dieses Dokument auch für unzureichend halten. 
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Wir haben jetzt über die Lage der Menschenrechte in Deutschland gesprochen. Lassen 
Sie uns einen Blick auf Europa werfen. Gestern gab es einen Hilferuf der 
Mittelmeerländer. Immer mehr Flüchtlinge wollen nach Europa. Die Grenzen werden 
aber immer dichter. Wird da nicht das Menschenrecht auf Asyl beschnitten? 
Ja, in der Tat. Das Menschenrecht auf Asyl ist eine s der ganz großen 
Problemlagen. Es ist eben nicht nur ein Problem Eur opas, sondern auch 
Deutschlands, und zwar deshalb, weil – man muss es ein bisschen bildhaft 
ausdrücken – deutsche Innenpolitik mittlerweile auc h in Brüssel gemacht wird. 
Wir können nicht mehr so ganz klar zwischen Innenpo litik und Außenpolitik 
unterscheiden. Europa ist ein Großraum eigener Art und deutsche Politik ist auch 
beteiligt in Brüssel. Insofern kann man auch sagen,  die EU-Außengrenzen, auch 
die Mittelmeergrenzen – paradox formuliert – verlau fen auch über Berlin. Es ist 
nicht nur ein Problem der Anrainerstaaten, also Ita liens, Maltas, Spaniens, 
sondern auch ein Problem Deutschlands, wenn hier Me nschen im Mittelmeer ums 
Überleben kämpfen und versinken, verdursten, ertrin ken, wenn Menschen dann 
in Stacheldrahtzäunen hängen bleiben, in Wüstenregi onen zum Teil 
zurückgefahren werden, ausgesetzt werden. Da läuft das Menschenrecht auf Asyl 
leer. Auch die europäische Menschenrechtskonvention  kennt ja sehr spezifisch 
das Verbot, Menschen zurückzuweisen in Situationen,  wo ihnen Folter, 
Todesstrafe oder ähnliches droht. Und das kommt fak tisch nicht mehr zum Zuge, 
weil wir sozusagen die EU-Außengrenzen, und das ist  eben auch deutsche 
Politik, immer weiter mehr ins Vorfeld verlagern, a ber die menschenrechtliche 
Verpflichtungen in diesem Vorfeld dann leer zu lauf en drohen. Also die ganzen, 
auch menschenrechtlichen Überwachungsmechanismen, d ie wachsen nicht mit 
in dieser Politik der zunehmenden Grenzvorverlageru ng. Hier entsteht eine ganz 
systematische Lücke des Menschenrechtsschutzes. Und  da rutschen 
buchstäblich tausende von Menschen durch. Und das i st eine Frage von Leib und 
Leben, das sind dramatische Verletzungen. Und deuts che Politik ist da in der 
Mitverantwortung. 
 
Ein aktuelles Thema ist zur Zeit auch Guantanamo. Der neue US-Präsident Obama 
möchte das Gefängnis auflösen. Kein Land allerdings möchte die Häftlinge aufnehmen. 
In Deutschland wird nun darüber diskutiert, ob Deutschland welche aufnehmen kann. Ist 
es denn eine Verpflichtung für Deutschland, diese Menschen aufzunehmen? 
Es gibt jetzt keine unmittelbare rechtliche Verpfli chtung, dass Deutschland sich 
um Guantanamo-Häftlinge und deren mögliche Aufnahe kümmern sollte, aber ich 
glaube, es ist moralisch doch eine Art Verpflichtun g, und zwar ist es eben doch 
so, dass viele dieser Menschen weder in ihre Heimat länder können; da droht 
ihnen das Schlimmste, also bis hin zu Hinrichtung, Folter, lebenslange Haft. Und 
dass sie nicht in dem Land leben wollen, das ihnen 5 Jahre ihre Freiheit 
genommen hat, das sie z. T. gefoltert hat, das ist ja mindestens verständlich. 
Deshalb glaube ich, wäre es nicht richtig zusagen, das müssen die USA jetzt 
selber regeln. Natürlich sind die USA diejenigen, d ie hier primär in der 
Verantwortung stehen, aber von der Sache her ist es  gar nicht denkbar, dass die 
USA für diejenigen, die nicht in ihre Heimatländer zurück können oder wollen, 
dann das alleinige Aufnahmeland sein wird. Und von daher ist es schon sinnvoll, 
dass sich auch die Europäer engagieren. Also eine m oralische Verpflichtung in 
dieser Hinsicht sehe ich durchaus und finde es gut,  dass auch die deutsche 
Politik darüber diskutiert, dass doch gewisse Signa le der Aufnahmebereitschaft 
gesetzt werden. 
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Bleiben wir noch in den USA und beim Thema Obama. Was erwarten Sie sich denn von 
ihm in Sachen Menschenrechte. Er scheint immerhin gemäßigter zu sein als sein 
Vorgänger? 
Nun, die USA haben ja in der Menschenrechtspolitik viele Spuren hinterlassen. 
Und das waren – wenn man es jetzt mal in historisch er Perspektive sieht – ja oft 
auch ganz positive Spuren. Die allgemeine Erklärung  der Menschenrechte, das 
Mutterdokument des internationalen Menschenrechtssc hutzes wird vor allem mit 
dem Namen einer Amerikanerin in Verbindung gebracht , mit Eleanor Roosevelt, 
die Präsidentenwitwe, die dieses Dokument dann auch  öffentlich vorgestellt hat. 
Also die Amerikaner haben sozusagen auch eine Tradi tion des Engagements für 
die Menschenrechte. Es gibt natürlich auch andere T raditionen der 
Menschenrechtsverweigerung in der Innenpolitik, des  Rassismus in Amerika. 
Und jetzt hat Bush im Grunde fast eine neue Traditi on geschaffen: der 
systematischen Blockade der internationalen Mensche nrechtspolitik durch die 
Amerikaner. Viele Staaten haben sich dem gerne ange schlossen. Also die 
Verwüstung, die entstanden ist, vor allem im Kampf gegen den Terrorismus, ist 
vielfach eben auch so zu sehen, dass sich Diktatore n gerne darauf berufen 
haben: ja wenn es die USA schon machen, die Führung smacht des Westens, der 
ja als freier Westen gilt, dann können wir ja auch unsere Minderheiten oder die 
von uns als Terrorismus-Sympathisanten Verdächtigte n etwas rabiater verfolgen. 
Also das ist ganz schlimm und man kann nur froh sei n, dass dies jetzt vorbei sein 
wird. Ich gehe fest davon aus, dass hier ein Wandel  statt findet. Obama 
verkörpert diese Sehnsucht nach Wandel und ich denk e, sie wird sich auch in der 
Menschenrechtspolitik auswirken, wird dazu führen, dass die USA wieder 
zurückkehren in den Kreis derer, die da mitziehen u nd nicht mehr blockieren. 
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http://www.openpr.de/news/291686/Ohne-Benachteiligung-verschieden-sein.html 

»Ohne Benachteiligung verschieden sein« 

Evangelische Akademie Bad Boll 

(openPR) - Bad Boll / Kreis Göppingen - Wie steht es um Chancengleichheit und 
Vermeidung von Diskrimierungen? Fachleute zogen auf einer Tagung der Evangelischen
Akademie Bad Boll Bilanz. 

Dass Menschen »ohne Angst und Benachteiligung verschieden sein können«, ist  
das Leitbild zahlreicher Richtlinien und Gesetze in Deutschland und Europa. 

Dass es zur Verwirklichung dieses Leitbildes noch erheblicher Anstrengungen bedarf, 
wurde am Wochenende (13./14.03.09) auf einer Tagung der Evangelischen Akademie 
Bad Boll erkennbar. Auch die Kirchen könnten ihre Spielräume besser nutzen, um 
Benachteiligungen zu verhindern und Vielfalt zu fördern. 

Als einen wichtigen Schritt auf dem Wege zu mehr Chancengleichheit werteten die 
Fachleute auf der Tagung das seit 2006 gültige »Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz«
(AGG). Einige Punkte seien jedoch unzulänglich geregelt. Kritik äußerte Johannes 
Brandstäter vom Diakonischen Werk der EKD zum Beispiel an der Ausnahmeklausel,  
die Vermietern die Ablehnung von Mietern erlaubt, wenn sie »ausgewogene 
Siedlungsstrukturen« und »ausgeglichene soziale und kulturelle Verhältnisse«  
gefährdet  sehen. Diese Regelung gestatte unmittelbare Diskriminierungen und müsse 
daher geändert werden. 

Der Berliner Rechtsanwalt Dirk Siegfried wies auf der Tagung darauf hin, dass erst  
durch die Antidiskriminierungsrichtlinie der EU die sexuelle Orientierung als 
Diskriminierungsmerkmal in die deutsche Gesetzgebung Eingang gefunden habe.  
Kritisch bewertete er die Spruchpraxis der Gerichte. Ständig würden neue Begrün- 
dungen gefunden, um die Gleichstellung von Homosexuellen abzulehnen. Siegfried 
sprach von einem »zähen und würdelosen Widerstand der Justiz«, der den Grund- 
absichten entgegen laufe, Lesben und Schwule gegen Diskriminierung zu schützen. 

Mit Benachteiligungen wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion befasste 
sich Andreas Lipsch, Interkultureller Beauftragter der Evangelischen Kirche und des 
Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau, auf der Tagung. Er stellte fest, dass 
muslimische Migranten überdurchschnittlich häufig von Arbeitslosigkeit betroffen sind, 
weniger Chancen auf höherer Bildung haben und in schlechteren Wohnverhältnissen 
leben. Dabei sei die Ablehnung von Muslimen im Vergleich zu anderen Ländern der EU in 
Deutschland besonders stark ausgeprägt. Gerade die Diskriminierung von Muslimen  
stellt die Evangelische Kirche nach Ansicht von Lipsch vor besondere Herausforderun- 
gen. »Religionsfreiheit ist immer die Freiheit der Anderen«, sagte Lipsch. Deswegen sei 
das fortdauernde Engagement der Kirche wichtig, um Vorurteile abzubauen und 
Benachteiligungen zu überwinden. Dazu gehöre zum Beispiel, den Bau von Moscheen 
öffentlich zu befürworten, sich bei Konflikten als Vermittler zu betätigen und sich für  
einen islamischen Religionsunterricht einzusetzen. Auch die kirchlichen Positionen zum 
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Kopftuchverbot sollten seiner Meinung nach überprüft werden, da das Kopftuchverbot  
zu einer erkennbaren Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt beigetragen habe. 

Besondere Aufmerksamkeit widmete Lipsch der Rolle der Evangelischen Kirche als 
Arbeitgeberin. Zwar sei es ihr nach geltendem Recht freigestellt, ausschließlich Per- 
sonen einzustellen, die Kirchenmitglied sind. Dies sei Teil ihres Selbstbestimmungs-
rechtes und bilde eine »gerechtfertigte Ausnahme vom grundsätzlichen Diskrimi-
nierungsverbot«. Aber ebenso sei es ihr freigestellt, diese Ausnahmeregelung nicht in 
Anspruch zu nehmen. Als »ärgerlich« bezeichnete Lipsch, dass die Evangelische  
Kirche in ihrer Einstellungspraxis in der Regel so restriktiv verfahre, dass sogar eine 
konfessionelle Abstufung wirksam werde und nicht einmal die Mitglieder einer Kirche  
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen gleichberechtigt behandelt werden. 

Lipsch betonte, das christliche Profil kirchlicher und diakonischer Einrichtungen sei  
allein durch die Kirchenmitgliedschaft der Mitarbeitenden noch keineswegs gesichert.  
Er sprach sich dafür aus, dass die Kirche »selbstbewusst und selbstbestimmt« auch 
Nichtchristen zur Mitarbeit einlädt. In der Einwanderungsgesellschaft brauchen Kirchen 
und diakonische Einrichtungen seiner Meinung nach »Pluralitätskompetenz«, die nur 
durch alltägliche Arbeit in interkulturellen und interreligiösen Teams erworben werden 
könne. Vor allem aber müsse man sich fragen, sagte Lipsch, »ob eine religiös ent- 
mischte Mitarbeiterschaft, und in der Folge womöglich auch ein religiös entmischtes 
Klientel, dem gesellschaftlichen Frieden zuträglich und mit der frohen und heilsamen 
Botschaft der Kirche wirklich vereinbar wäre.« 

Veranstaltet wurde die Tagung von der Evangelischen Akademie Bad Boll in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Antidiskriminierungs- und Diversityfragen der 
Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, dem Antidiskriminierungsnetzwerk in Baden-
Württemberg und dem Büro für Chancengleichheit der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg. 
 
 


